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Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin, Urteil vom 04.03.2009, VerfGH 199/06, un-
veroffentlicht*

Nichtamtliche Leitséatze (Autor: Rechtsanwalt H. Riehn):

1. GeméalR 8§90 Abs. 1 Satz 1 BerlHG bedurfen alle Rechtsvorschriften - mit Aus-
nahme der Studienordnungen - der Hochschulen der Bestétigung durch die fur
Hochschulen zustadndige Senatsverwaltung. Hieran knupft die angegriffene
Neuregelung an, wenn sie die Bestatigung der Satzung - was mit der Verfas-
sungsbeschwerde insoweit allein beanstandet wird - auf die ZweckmaRigkeit
erstreckt. Wenn die Beschwerdefiihrerinnen sich durch eine solche Zweckméa-
Bigkeitskontrolle in ihrer Hochschul- und Satzungsautonomie verletzt sehen,
wenden sie sich gegen den Mal3stab, den die Behérde bei ihrer Entscheidung
zur Bestatigung einer Zugangsregelungen enthaltenden Hochschulsatzung an-
zulegen hat. Der Hochschule wird durch die diesen festlegende gesetzliche Be-
stimmung kein materieller Regelungsbereich entzogen, sondern es wird nur die
behordliche Uberprifungskompetenz erweitert. Erst durch eine auf dieser ver-
breiterten Basis ergangene Entscheidung materialisiert sich diese ausgedehnte
Prafungsbefugnis. Demnach bedarf es insoweit erst eines Vollzugsaktes.

2. Nach Art. 21 Satz 1 Berliner Verfassung sind - u. a. - Wissenschaft, Forschung
und Lehre frei. Danach wird jedem, der in diesem Bereich tétig ist, ein individu-
elles Freiheitsrecht gewahrt, das als Abwehrrecht die wissenschaftliche Betéati-
gung gegen staatliche Eingriffe schiitzt. Auf der Grundlage dieses individuellen
Freiheitsrechts begriindet Art. 21 Satz 1 Berliner Verfassung ein Recht der wis-
senschaftlichen Hochschulen auf akademische Selbstverwaltung und entspre-
chende Satzungsautonomie in dem auf Wissenschaft, Forschung und Lehre
unmittelbar bezogenen Kernbereich, namentlich der auf wissenschaftlicher Ei-
gengesetzlichkeit beruhenden Prozesse, Verhaltensweisen und Entscheidun-
gen bei der Suche nach Erkenntnissen, ihrer Deutung und Weitergabe. Hierzu
zahlen die Gestaltung des Angebots und Inhalts sowie der Planung, Organisa-
tion und Durchfihrung der Lehre.

3. Dies gebietet jedoch nicht, den Hochschulen bei der Ausgestaltung der Ma-
sterstudiengdnge vdllige Freiheit zu gewahren. Wissenschaftliche Lehre ist
nicht nur AuBerung einer Lehrmeinung und Vermittlung eines Lehrstoffes,
sondern auch Vorbereitung zum Erwerb von Berufsqualifikationen; sie ist des-
halb untrennbar mit der Berufsausbildung verknupft.

4. Die Hochschulen kénnen aus dem Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit kein
Recht ableiten, den Bereich der wissenschaftsorientierten Berufsausbildung
autonom zu gestalten. Zu diesem Gebiet zahlen die Masterstudiengange, da der
auf einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss aufbauende Masterab-
schluss als (weiterer) berufsqualifizierender Abschluss zu qualifizieren ist (8 19
Abs. 3 HRG; KMK-Strukturvorgaben S. 4 Punkt A 2).

5. Die auf einen berufsqualifizierenden Abschluss zielende Lehre ist eine den
Universitaten lediglich einfachgesetzlich Ubertragene (8 4 Abs. 1 Satz 1 BerlHG)
staatliche Aufgabe. Der Staat verfugt deshalb in diesem Teilbereich universita-
rer Zustandigkeiten nicht zuletzt mit Blick auf das Grundrecht der Studienbe-
werber Uber originédre inhaltliche Kompetenzen, die materiell erheblich tber je-
de Organisationszustandigkeit hinausreichen, die dem Staat nach Art. 21 Satz 1
Berliner Verfassung gegeniiber dem institutionellen Wissenschaftsbetrieb Uni-
versitat zustehen kann.

6. Die gesetzliche Ausgestaltung der Zugangserfordernisse der Masterstudien-
gange im Sinne der Fixierung einer gleichsam ,allgemeinen Masterstudiumsbe-
rechtigung” ist eine von hochschul- und bildungspolitischen Erwagungen ge-
tragene Grundentscheidung, die auf die Modalitaten der Aus- und Berufsbil-
dung abzielt. Sie ist dem Bereich der Wissenschaftsfreiheit damit strukturell
gleichsam vorgelagert.

! Hervorhebungen sind im Originaltext der Entscheidung nicht vorhanden.
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7. Greift die gesetzliche Bestimmung einer ,allgemeinen Masterstudiumsberech-
tigung“ danach nicht gezielt in den Kernbereich der Wissenschaftsfreiheit ein,
ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass sie bei der gebotenen wertenden Be-
trachtungsweise - ungeachtet ihrer anderen Ausrichtung - in ihren Auswirkun-
gen einen unmittelbaren Bezug zum von Art. 21 Satz 1 Berliner Verfassung ge-
schitzten Bereich erreicht. Dies ist der Fall, wenn den Hochschulen kein aus-
reichender Spielraum verbleibt, innerhalb dessen sie der freien Lehre durch ei-
ne unterschiedliche inhaltliche Ausgestaltung ihrer Studiengénge ausreichend
Rechnung tragen kénnen.

8. Die Forderung in den Vorbemerkungen der KMK-Strukturvorgaben, Bachelor-
und Masterstudiengénge seien zu akkreditieren, hat keinen Rechtsnormcharak-
ter. Nach § 22 Abs. 3 Satz 1 BerlHG bedirfen die Einrichtung und die Aufhe-
bung von Studiengéngen der Zustimmung der zustandigen Senatsverwaltung.
Eine Rechtsnorm, die diese Zustimmung an das Vorliegen der Akkreditierung
bindet, existiert ebenfalls nicht.

9. Wenn die Gesetzeslage eine Akkreditierung faktisch ausschliel3en sollte, ware
das Festhalten an dieser Zustimmungsvoraussetzung auf Exekutivebene er-
sichtlich - da unerfillbar - rechtswidrig. Eine denkbare, aber rechtswidrige Ver-
sagungspraxis kann nicht zur Verfassungswidrigkeit einer gesetzlichen Rege-
lung fuhren; die Beschwerdeflihrerinnen mussten sich vielmehr auch insoweit
gegebenenfalls auf die Moéglichkeit fachgerichtlichen Rechtsschutzes verwei-
sen lassen.

10. Die Begutachtung, ob von einer relevanten qualitativen Vorwirkung auf die
wissenschaftlichen Inhalte und Methoden des Studiengangs auszugehen ist,
die rechtlichen wie tatséchlichen Rahmenbedingungen in den Blick nehmen,
auf die die streitigen Zugangsregelungen treffen. Fur die in diesem Zusammen-
hang gebotene Sachaufklarung und Bewertung einfachrechtlicher Regelungen
kann auf fachgerichtliche Vorklarung und Einschétzung unter Subsidiaritatsge-
sichtspunkten sinnvollerweise nicht verzichtet werden.

11. Ob die Masterstudiengange in ihren verschiedenen Ausgestaltungen im Rah-
men des Voranschreitens des sog. Bologha-Prozesses zur Etablierung einer
zweistufigen Studienstruktur soweit an Kontur gewonnen haben, dass ihnen
Anforderungskriterien - ggfs. welchen Umfangs - unabhéangig von konkreten
gesetzgeberischen Festlegungen begriffsbildend beizumessen sind, ist zu-
nachst von den in dieser Materie besonders bewanderten Fachgerichten einzu-
schéatzen.

12. Der Gesetzgeber hat das 11. BerlHGAndG und das gleichzeitig verabschiedete
2. Berl[HZGAndG namlich offenkundig als zusammenhangende Regelung kon-
zipiert. Er ist dabei davon ausgegangen, dass die in das Hochschulzulas-
sungsgesetz eingefiihrten Regelungen zum Auswahlverfahren fir Masterstudi-
engénge den Hochschulen ausreichend Mdglichkeit bieten, sicher zu stellen,
dass die ausgewahlten Studienbewerber in genliigendem Malie tber die in Fra-
ge stehende erforderliche Vorqualifikation und Eignung verfiigen.

13. Es trifft zwar zu, dass die Zugangsanforderungen die Kriterien der Studieneig-
nung festlegen, die Zulassungsbestimmungen dagegen Merkmale vorgeben,
anhand derer die Hochschulen aus der Gruppe der diese Zugangsanforderun-
gen erfillenden und damit geeigneten Studienbewerber ihre Auswahl zu treffen
haben. Dementsprechend ist der Anwendungsbereich des Hochschulzulas-
sungsgesetzes erst dann erdffnet, wenn der Studiengang Uberhaupt zulas-
sungsbeschréankt ist (§ 1 Abs. 2 BerlHZG).

Tenor:
Die Verfassungsbeschwerde wird zuriickgewiesen.
Das Verfahren ist gerichtskostenfrei.
Auslagen werden nicht erstattet.

Grunde:
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I. Die Beschwerdefihrerinnen wenden sich als Hochschulen des Landes Berlin mit ihrer Ver-
fassungsbeschwerde gegen die mit dem Elften Gesetz zur Anderung des Berliner Hoch-
schulgesetzes - BerlHG - (vom 6. Juli 2006, GVBI. S. 713), im Folgenden: 11. Ber[HGANdG,
eingefihrten Regelungen der Zugangsvoraussetzung fir Masterstudiengange und der
ZweckmaRigkeitskontrolle im Rahmen staatlicher Satzungsbestatigung (8 10 Abs. 5 Satz 2
und 3 BerlHG n. F.).1. Unter dem 2. Mai 2006 brachten die Fraktionen der SPD und der
Linkspartei.PDS im Abgeordnetenhaus einen dringlichen Antrag (Abghs-Drs. 15/5061) ein, in
8 10 Abs. 5 BerlHG, der bis dato lautete

,Die Hochschulen regeln durch Satzung, in welchen Studiengangen tber die
Hochschulzugangsberechtigung hinaus zusatzliche Eignungs- und Qualifika-
tionsvoraussetzungen gefordert werden und wie diese nachzuweisen sind.”

folgende Satze anzufiigen:

»<Zugangsvoraussetzung fur Masterstudiengange ist der berufsqualifizierende
Abschluss eines Hochschulstudiums; dartiber hinausgehende Eignungs- und
Qualifikationsvoraussetzungen dirfen nur fir konsekutive Masterstudiengan-
ge gefordert werden und nur dann, wenn sie wegen spezieller fachlicher An-
forderungen des jeweiligen Masterstudiengangs nachweislich erforderlich
sind. Die Bestéatigung der Satzung erstreckt sich neben der RechtméaRigkeit
auch auf die ZweckmaRigkeit.”

Zur Begrindung hiel3 es:

.Nach dem Zugang zu grundstandigen Studiengdngen muss auch der Zu-
gang zu weiterfihrenden Master-Studiengéngen gesetzlich eindeutig geregelt
werden. Dabei soll ein gré3tmdglicher Kreis die Moglichkeit zur Aufnahme ei-
nes solchen Studiums bekommen, um die Chancen des gestuften Studiensy-
stems in vollem Umfang zur Geltung kommen zu lassen und die Berufschan-
cen von Studienabsolventinnen und -absolventen zu verbessern.”

Ebenfalls unter dem 2. Mai 2006 brachten die Fraktionen der SPD und der Linkspar-
tei.PDS im Abgeordnetenhaus einen weiteren dringlichen Antrag (Abghs-Drs.
15/5062) ein mit dem Ziel, im Berliner Hochschulzulassungsgesetz (BerlHZG) Rege-
lungen zum Auswabhlverfahren fiir Masterstudiengénge einzufiigen. Der Antrag wur-
de wie folgt begriindet:

.Die Gesetzesanderung regelt die Verfahren des Zugangs zu Masterstudien-
gangen. Die Hochschulen bekommen die Mdéglichkeit, bis zu 80% ihrer Stu-
dierenden in eigenen Verfahren auszuwéahlen. Dabei ist der Qualifikation, in
diesem Fall der Note des vorangegangenen Studienabschlusses, mal3gebli-
cher Einfluss zu geben. Die zusatzlich anzuwendenden Auswabhlkriterien tra-
gen den Bedingungen der Zulassung zu weiterfiihrenden Studiengdngen
Rechnung. Bei der Zulassung zu weiterbildenden Studiengangen erhalten die
Hochschulen weitgehende Kompetenzen, die Studierenden nach ihrer Eig-
nung fir den jeweiligen Studiengang auszuwahlen.”

In erster Lesung vom 4. Mai 2006 wurden die beiden Antrage - ohne Aussprache -
an den Ausschuss fur Wissenschaft und Forschung verwiesen. Dieser lud mit
Schreiben vom 8. Mai 2006 - u. a. - die Landeskonferenz der Rektoren und Prasi-
denten der Berliner Hochschulen (LKRP) zu einer diese Gesetzesvorlagen betref-
fenden Ausschusssitzung am 31. Mai 2006 ein, verbunden mit der Bitte um Stel-
lungnahme zu dem Gesetzentwurf. Der Vertreter der LKRP legte in der bezeichne-
ten Ausschusssitzung eine zwischen den Hochschulen abgestimmte schriftliche Stel-
lungnahme vor, in der das Verfahren der Hochschulbeteiligung sowie die inhaltlichen
Regelungen des Gesetzesentwurfs kritisiert wurden. Der Ausschuss vertagte sich
nach eingehender Erorterung auf eine Folgesitzung am 21. Juni 2006, in der be-
schlossen wurde, dem Abgeordnetenhaus die Annahme des Antrages der Fraktio-
nen der SPD und der Linkspartei.PDS zur Anderung des Hochschulgesetzes zu
empfehlen (Abghs-Drs. 15/5327). Am 6. Juli 2006 beschloss das Abgeordnetenhaus
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nach zweiter Lesung - ohne Beratung - das 11. Berl[HGAndG, mit dessen Art. | § 10
Abs. 5 Berl[HG entsprechend dem Antrag vom 2. Mai 2006 mit Wirkung des Tages
nach der - am 14. Juli 2006 erfolgten - Gesetzesverkiindung (Art. 1l 11. BerlH-
GANdG) geandert wurde. Gleichzeitig wurden mit Art. | des Zweiten Gesetzes zur
Anderung des Berliner Hochschulzulassungsgesetzes (vom 6. Juli 2006, GVBI. S.
714, im Folgenden 2. BerlHZGAndG) der bisherige § 10 a BerlHZG aufgehoben, die
bisherigen 88 10 und 11 BerlHZG zu 88 11 und 12 BerlHZG sowie - u. a. - folgende -
auszugsweise wiedergegebene - neue 88 10, 10 a, und 10 b Berl[HZG eingefigt:

l1§ 10
Auswahlverfahren fir nichtweiterbildende Masterstudiengénge

(1) In Masterstudiengangen, die keine weiterbildenden Studiengange sind,
wird die Studienplatzvergabe durch die einzelne Hochschule nach folgenden
Grundsatzen vorgenommen:

1. bis zu 80 v. H. nach dem Ergebnis eines von der Hochschule durch-
zufuhrenden Auswahlverfahrens,

2. im Ubrigen nach Wartezeit, wobei Zeiten eines Studiums an einer
Hochschule auf die Wartezeit nicht angerechnet werden; die Warte-
zeit beginnt mit dem Bachelor-Abschluss, ihre Dauer wird auf sechs
Jahre begrenzt.

(2) Die Hochschule vergibt die Studienplatze im Rahmen des Auswahlverfah-
rens nach Absatz 1 Nr. 1

1. nach dem Grad der Qualifikation, die sich nach dem Ergebnis der Pri-
fung des vorangegangenen Studiengangs bemisst,

2. nach gewichteten Einzelnoten oder nach einer Gewichtung der Ergeb-
nisse von Studienmodulen des vorangegangenen Studiengangs, die
Uber die fachspezifische Motivation und Eignung Auskunft geben,

3. nach den Ergebnissen international anerkannter Sprach- und Fach-
tests, deren Eignung als Auswabhlkriterium zu evaluieren ist,

4. nach einer Gewichtung des Studienfachs oder der Studienfacher des
vorangegangenen Studiengangs, die Uber die fachspezifische Motiva-
tion und Eignung Auskunft geben,

5. nach zusatzlichen Qualifikationen, die auRerhalb des Hochschulstudi-
ums erworben wurden,

6. nach dem Ergebnis eines von der Hochschule durchzufiihrenden Ge-
sprachs mit den Bewerberinnen und Bewerbern, das Aufschluss Uber
die Motivation und Eignung geben soll,

7. aufgrund einer Verbindung von Mal3staben nach den Nummern 1 bis 6.

8§10 a
Auswahlverfahren fur weiterbildende Masterstudiengénge

Bei der Auswahlentscheidung der Hochschule Uber die Zulassung zu weiter-
bildenden Masterstudiengéngen ist der Eignung mafgeblicher Einfluss zu
geben. Die Feststellung der Eignung richtet sich auch nach den beruflichen
Erfahrungen.

§ 10 b BerlHZG
Ubergang von Bachelorstudiengangen in Masterstudiengange
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Der Ubergang von Bachelorstudiengangen in Masterstudiengange ohne Zeit-
verzégerung muss durch die Hochschule gesichert werden. Die Aufnahme-
kapazitaten der jeweiligen Hochschule sind dabei erschépfend zu nutzen.”

Mit Schreiben vom 5. Juli 2006 an die Berliner Hochschulen wies die Senatsverwaltung fur
Wissenschaft, Forschung und Kultur auf die Anderungen des Hochschulgesetzes und des
Hochschulzulassungsgesetzes hin, denen nicht nur neue Satzungen der Hochschulen zu
genigen hétten; vielmehr seien auch bestehende Regelungen unverziglich an die neue
Rechtslage anzupassen. In der Folgezeit verweigerte die Senatsverwaltung fir Wissen-
schaft, Forschung und Kultur mehrfach die Bestatigung von Satzungen der Beschwerdefih-
rerinnen wegen zu weitgehender Zugangsanforderungen fiur weiterbildende Masterstudien-
gange.

2. Mit der am 14. Dezember 2006 erhobenen Verfassungsbeschwerde beantragen die Be-
schwerdefihrerinnen, das 11. Berl[HGANdG fir nichtig zu erklaren. Sie machen geltend, die
mit Art. | BerlHGAndG in § 10 Abs. 5 Berl[HG eingefiigten Regelungen verletzten sie in der
von Art. 21 Satz 1 der Verfassung von Berlin -

- geschitzten Freiheit der Wissenschaft und akademischen Selbstverwaltung.

a) Auf dieses Grundrecht kénnten sie sich - obwohl 6ffentlich-rechtliche Kérperschaften - als
Universitaten berufen. Sie seien durch die angegriffene Neuregelung des Berliner Hoch-
schulgesetzes auch selbst, gegenwartig und unmittelbar betroffen. Ein Rechtsweg gegen
Gesetze sei nicht er6ffnet. Aus einem etwaigen verwaltungsgerichtlichen Streitverfahren um
die Bestatigung einer konkreten Satzungsregelung mit gegen 8 10 Abs. 5 Satz 2 BerlHG
verstolRenden Zugangsvoraussetzung fur einen Masterstudiengang seien keinerlei tatsachli-
che oder fachrechtliche Erkenntnisse zu gewinnen, da sich ausschlief3lich verfassungsrecht-
liche Fragen stellten. Im Ubrigen sei die Verfassungsbeschwerde von allgemeiner Bedeu-
tung. Die angegriffene Neuregelung betreffe schon bei den beschwerdeflihrenden Universi-
taten zusammen mehr als 200 Masterstudiengange. Uberdies sei die Frage, ob die Wissen-
schaftsfreiheit es den Hochschulen gewahrleiste, die Zugangsbedingungen der Masterstudi-
engange selbst festzulegen, von zentraler Wichtigkeit fur alle Berliner Hochschulen. Die Neu-
regelung fuhre aul3erdem zu langeren Studiendauern und mehr Studienabbrechern - beides
malRgebende Kriterien fur die Hochschulfinanzierung - und zwinge die Hochschulen dazu, ih-
ren Unterricht in anspruchsvollen Studiengangen auf einen maglicherweise teilweise nicht
ausreichend vorqualifizierten Kreis von Studierenden abzustellen. Ein langjahriger fachge-
richtlicher Rechtsstreit sei auch deshalb unzumutbar.

b) Bereits das Gesetzgebungsverfahren sei fehlerhaft verlaufen. Art. 21 Satz 1

gebiete es, den Hochschulen Gelegenheit zu geben, sich zu Hochschulangelegenheiten be-
treffenden Gesetzesvorhaben nach fundierter Vorbereitung sachgerecht zu &ufRern. Dies sei
hier nicht geschehen, wie sich bereits aus dem zeitlichen Ablauf des Gesetzgebungsverfah-
rens ergebe. Die Hochschulen seien erst durch das Einladungsschreiben vom 8. Mai 2006
an die LKRP zur Sitzung des Ausschusses fur Wissenschaft und Forschung am 31. Mai
2006 - da selbst nicht eingeladen - mittelbar Gber die geplante Anderung informiert worden.
Der kurze Zeitraum bis zur Ausschusssitzung habe nicht ansatzweise ausgereicht, um die
Materie innerhalb der - vorwiegend monatlich zusammentretenden - Hochschulgremien zu
erortern.

c) Die Regelungen in 8 10 Abs. 5 Satz 2 und 3 Berl[HG n. F. seien auch inhaltlich verfas-
sungswidrig.

aa) Fur den Zugang zu nicht konsekutiven und weiterbildenden Masterstudiengangen Uber
den Bachelorabschluss hinaus keine Eignungs- und Qualifizierungsanforderungen stellen zu
durfen, verletze die in Art. 21 Satz 1

verfassungsrechtlich garantierte akademische Selbstverwaltung und die Wissenschaftsfrei-
heit. Vor Inkrafttreten des Anderungsgesetzes hétten sie von der ihnen mit § 10 Abs. 5 Satz
1 BerlHG erdffneten Mdglichkeit, weitergehende Zugangsvoraussetzungen fur die Master-
studiengange selbst festzulegen, vielfaltig Gebrauch gemacht. Nur so sei den - auf den rah-
menrechtlichen Vorgaben des Hochschulrahmengesetzes (HRG) beruhenden - landesge-
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setzlichen Anforderungen des Hochschulgesetzes zu gentigen. 8§ 21 Berl[HG verpflichte die
Hochschulen, den Studierenden einen Studienabschluss innerhalb der Regelstudienzeit zu
ermoglichen. Fur Masterstudiengdnge sei die Regelstudienzeit auf zwei Jahre begrenzt (8§ 23
Abs. 1 BerlHG, § 19 Abs. 2 Satz 3 HRG). Hiervon ausgehend seien die gemald dem ein-
stimmig gefassten Beschluss der Kultusministerkonferenz (im Folgenden: KMK) vom 10. Ok-
tober 2003 i. d. F. vom 22. September 2005 Uber ,Landergemeinsame Strukturvorgaben
gemal 8§ 9 Abs. 2 HRG fur die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengéangen® (im
Folgenden: KMK-Strukturvorgaben) an Masterstudiengange zu stellenden Anspriiche eines
hohen fachlichen und wissenschaftlichen, mindestens dem Diplomstudiengang vergleichba-
ren Niveaus nur erfillbar, wenn die Studienbewerber bereits bestimmte Eignungs- und Quali-
fikationsvoraussetzungen mitbrachten. Diese Auffassung teile offenbar auch die zustandige
Senatsverwaltung, wenn sie den Hochschulen ausdriicklich anrate, die sachlich erforderli-
chen studiengangsbezogenen Anforderungen im Wege der Studienberatung ,einzufiihren®.
Das gesetzliche Verbot, wissenschaftlich Gebotenes verbindlich fordern zu durfen, stelle
aber eine Beschrankung der Wissenschaftsfreiheit dar. Als Folge sei zu befirchten, dass ei-
ne Vielzahl von Studienbewerbern ein Masterstudium aufndhme, ohne tber die erforderliche
studiengangsspezifische Eignung und Vorqualifikation zu verfiigen. Die empfohlene Bera-
tung der Studienbewerber kénne dies schon deshalb nicht verhindern, weil entsprechende
Angebote nur in den seltensten Fallen in Anspruch genommen wirden. Auch der Umstand,
dass viele der betroffenen Studiengange zulassungsbeschrankt seien, helfe wenig. Da diese
Studiengange erfahrungsgemaf nicht ausgelastet seien, kamen die Auswabhlkriterien des
Zulassungsverfahrens nicht zur Anwendung. Die Hochschulen seien infolgedessen - schon
um der gesetzlichen Gewadhrleitungspflicht zeitgerechter Studienabschlussmdglichkeit zu
genugen - gezwungen, von der Einrichtung anspruchsvoller Masterstudiengdnge abzusehen
oder die Anforderungen innerhalb eines Masterstudiengangs bewusst niedrig zu halten. Zu-
gleich werde in die Lehrfreiheit der Hochschulen eingegriffen, da diese nicht mehr das in
Austbung dieser Freiheit fur geboten erachtete Lehrniveau bestimmen kénnten. Damit sei
Uberdies die - jlngst realisierte - Gefahr verbunden, dass der entsprechende Studiengang
gar nicht erst akkreditiert werde. Die Akkreditierung sei nach KMK-Strukturvorgaben indes
unerlasslich; sei diese nicht zu erreichen, misse der betreffende Masterstudiengang einge-
stellt werden. Die KMK-Strukturvorgaben séhen Uberdies ausdricklich vor, das Studium im
Masterstudiengang im Interesse der internationalen Reputation und der Akzeptanz der Ma-
sterabschlisse neben dem obligatorischen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss von
weiteren Zugangsvoraussetzungen abhangig zu machen. Insbesondere weiterbildende Ma-
sterstudiengange zeichneten sich gerade dadurch aus, dass sie auf berufspraktischen Erfah-
rungen aufbauten. Diese Verknlupfung werde geradezu konterkariert, wenn den Berliner
Hochschulen untersagt werde, berufliche Erfahrungen gleich welcher Art fir die Aufnahme
eines weiterbildenden Masterstudiengangs zu fordern. Hiervon ausgehend werde auch die
Forderung der KMK-Strukturvorgaben, weiterbildende Masterstudiengdnge mussten den
konsekutiven Masterstudiengadngen in puncto Studienanforderung und Abschlussniveau
gleichwertig sein, massiv in Frage gestellt. Zudem unterlaufe die angegriffene Regelung des
Masterstudienzugangs die gemafl 8 72 Abs. 1 HRG unmittelbar geltende Verpflichtung der
Lander aus 8 9 HRG, die Ordnung von Studium und Prifungen zu koordinieren und insbe-
sondere die Gleichwertigkeit einander entsprechender Studien- und Prifungsleistungen samt
Studienabschlissen zu gewahrleisten. Diesem Ziel dienten die KMK-Strukturvorgaben, die
alle Gbrigen Bundesléander einhielten; einzig Berlin untersage es den Hochschulen, weitere
Zugangsvoraussetzungen zum Masterstudium festzulegen. Letztlich sei das Verbot zusatzli-
cher Zugangsbedingungen auch nicht erforderlich. Einer Zugangssatzung, die Uberzogene
Anforderungen an die Studienbewerber stelle, kénne die Aufsichtsbehdrde auch bisher
schon im Wege der Rechtsaufsicht die Bestatigung versagen.

bb) Die weitere gesetzliche Neuregelung, Zugangsvoraussetzungen fur konsekutive Master-
studiengange festlegende Hochschulsatzungen einer Zweckmafigkeitskontrolle zu unterwer-
fen, widerspreche dem tradierten - verfassungsrechtlich in der Wissenschaftsfreiheit verwur-
zelten und in § 89 BerlHG und 8 59 HRG zum Ausdruck kommenden - Grundsatz, dass die
Hochschule nur bei der Wahrnehmung staatlicher Aufgaben nicht nur der Rechts- sondern
auch der Fachaufsicht unterliege. Anders als etwa die Ermittlung der Aufnahmekapazitat und
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die Festsetzung von Zulassungszahlen sei die Festlegung fachlicher Studienvoraussetzun-
gen dem Bereich der verfassungsrechtlich in Art. 21 Satz 2

verblrgten akademischen Selbstverwaltung zuzuordnen. Die Einfigung einer staatlichen
ZweckmaRigkeitskontrolle auf diesem Gebiet sei daher von vornherein unzuléssig. Im Ubri-
gen bestehe hierflr auch kein Bediirfnis, da die Rechte der Studienbewerber sich im Wege
staatlicher Rechtsaufsicht hinreichend wahren lie3en. Bezeichnenderweise sei in keinem
anderen Bundesland eine entsprechende Zweckmalfigkeitskontrolle vorgesehen.

3. Der Verfassungsgerichtshof hat dem Abgeordnetenhaus von Berlin und dem Senat von
Berlin gemalR § 53 Abs. 3 i. V. m. § 44 des Gesetzes Uber den Verfassungsgerichtshof -
VerfGHG - Gelegenheit zur AuRBerung gegeben. Sie halten die Verfassungsbeschwerde fiir
unbegrindet.

a) Das Gesetzgebungsverfahren sei einwandfrei verlaufen. Die vom Verfassungsgerichtshof
aufgestellten Mal3stabe fir eine hinreichende Beteiligung der Hochschulen seien nur an Ge-
setzgebungsverfahren anzulegen, die wissenschaftsrelevante Organisationsentscheidungen,
nicht aber - wie hier - qualitative Zugangsvoraussetzungen zum Gegenstand hétten. Im Ubri-
gen sei den Beschwerdefihrerinnen hinreichend Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben
worden. Da alle Berliner Hochschulen gleichermalR3en von der Neuregelung betroffen seien,
sei direkt die in Fragen von Allgemeinbelang die Hochschulen vertretende LKRP beteiligt
worden, um die Stellungnahmen zu bindeln. In der Sitzung des Ausschusses flr Wissen-
schaft und Forschung vom 31. Mai 2006 habe sich der Vertreter der LKRP Uber das erbete-
ne finfminitige Eingangsstatement hinaus ausfiihrlich aul3ern kénnen. Zudem habe auch fir
die Beschwerdefuhrerinnen ausreichend Mdglichkeit zu einer erganzenden schriftlichen Stel-
lungnahme bis zur abschlielRenden Entscheidung des Ausschusses fur Wissenschaft und
Forschung am 21. Juni 2006 bestanden. Die Belange der Hochschulen seien auch umfang-
lich abgewogen worden, wie die Wortprotokolle der benannten Sitzungen des Ausschusses
fur Wissenschaft und Forschung dokumentierten.

b) Auch ein materieller Verfassungsverstol3 liege nicht vor. Die universitdre Ausbildung sei
fur die grundrechtlich geschiitzte Berufsfreiheit der Studierenden bedeutsam. Hieraus folge
eine entsprechende staatliche Verantwortung, die verhaltnismaRige Eingriffe in die Sat-
zungsautonomie der Hochschulen aus Art. 21

rechtfertige, solange deren Kernbereich gewahrt bleibe. Dies sei hier der Fall, da die Zu-
gangsregelung weder den Inhalt der Lehre noch dessen Vermittlung an die Studierenden be-
treffe. Uberdies sei nicht zu beflrchten, dass nicht konsekutive Masterstudiengange zukunf-
tig grof3teils von fachlich ungeeigneten Studierenden belegt wirden. In aller Regel dirften
Hochschulabsolventen aufgrund ihres Bildungshiveaus und den bereits in der Hochschul-
ausbildung gesammelten Erfahrungen Uber gentigend Einsichtsfahigkeit verfiigen, spéate-
stens nach einer - in deren Eigeninteresse liegenden - Beratung durch die Hochschulen von
einer Aufnahme eines Studiums abzusehen, wenn sie nicht die notwendigen fachlichen Vor-
aussetzungen mitbrachten. Abweichende Einzelfalle gefahrdeten zum einen nicht das Ge-
samtniveau der Studiengange - auch bisher seien die Studienanforderungen nicht an den
leistungsschwachsten Studierenden ausgerichtet - und stellten zum anderen allenfalls eine
nur unbedeutende Beeintrachtigung der Lehrfreiheit der Hochschulen dar angesichts des
Ziels, der verbreiteten Arbeitslosigkeit unter Akademikern mit der weitgehenden Offnung der
Masterstudiengange zu begegnen. Ebenso werde eine Akkreditierung eines Studiengangs
nicht daran scheitern, dass dessen Zugangsanforderungen der gesetzlichen Neuregelung
entsprechend ausgestaltet seien. Wenn sich ein Widerspruch zwischen dem Landesrecht
und den KMK-Vorgaben im Akkreditierungsverfahren ergebe, sei ein Ausgleich im Rahmen
eines formalisierten Verfahrens unter Beteiligung des Akkreditierungsrates und der jeweili-
gen Landesverwaltung vorgesehen. Ein solches Verfahren werde zurzeit in Bezug auf einen
Masterstudiengang einer Berliner Hochschule durchgefiihrt. Im Ergebnis werde es aber kein
Bundesland tolerieren, dass sich eine Akkreditierungsagentur Uber landesrechtliche Rege-
lungen hinwegsetze. c) Die Einfuhrung einer Zweckmafigkeitskontrolle im Bereich der Zu-
gangssatzung sei verfassungsrechtlich unbedenklich. Mangels Weisungs- und Selbstein-
trittsrechtes der zusténdigen Senatsverwaltung handele es sich entgegen der Ansicht der
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Beschwerdefuhrerinnen schon nicht um die Einfuhrung einer Fachaufsicht. Da die Regelung
der Masterstudiengange sowohl die wissenschaftliche Lehre als auch die Ausbildungsinter-
essen der Studierenden betreffe, unterfalle sie dem Kooperationsbereich zwischen Staat und
Hochschulen, der eine staatliche Zweckmaligkeitskontrolle zulasse.

Die innerhalb der fir Verfassungsbeschwerden gegen Gesetze geltenden Jahresfrist des
§ 51 Abs. 2 VerfGHG eingelegte Verfassungsbeschwerde hat keinen Erfolg.

Sie ist unzulassig.

Zwar sind die Beschwerdefiihrerinnen ungeachtet ihres Status als juristische Personen des
offentlichen Rechts (8§ 2 Abs. 1 Satz 1 BerlHG) grundsatzlich zur Einlegung einer Verfas-
sungsbeschwerde befugt, da sie sich als Hochschulen auf das durch Art. 21 Satz 1

geschitzte Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit berufen kénnen (vgl. Urteile vom 31. Okto-
ber 1996 - VerfGH 54/96 - LVerfGE 5, 49 <53> und 1. November 2004 - VerfGH 210/03 -
LVerfGE 15, 34 <45>). Soweit sich die Verfassungsbeschwerde gegen die Regelung in § 10
Abs. 5 Satz 3 Berl[HG n. F. richtet, sind die Beschwerdeflihrerinnen mangels unmittelbarer
Betroffenheit aber nicht beschwerdebefugt; hinsichtlich des Angriffs gegen die Festlegungen
des § 10 Abs. 5 Satz 2 BerlHG n. F. ist der Grundsatz der Subsidiaritat nicht gewahrt.

1. Richtet sich eine Verfassungsbeschwerde gegen gesetzliche Bestimmungen, setzt die
Beschwerdebefugnis die ausreichend substantiierte Darlegung voraus, durch die angegriffe-
ne Norm selbst, gegenwértig und unmittelbar betroffen zu sein (Urteil vom 12. Juli 2001 -
VerfGH 152/00 - LVerfGE 12, 41 <54>; st. Rspr.; zum Bundesrecht: BVerfG NVwZ 2004,
977; BVerfGE 117, 126 <135>). Mit dem Erfordernis der Unmittelbarkeit soll sichergestellt
werden, dass eine Verfassungsbeschwerde erst erhoben wird, wenn eine konkrete Be-
schwer vorliegt. Unmittelbare Betroffenheit ist gegeben, wenn bereits die angegriffenen Be-
stimmungen selbst die Rechtsstellung des Beschwerdefiihrers verandern (Beschluss vom 6.
Februar 1998 - VerfGH 80/96 - LVerfGE 8, 45 <50>; vgl. zum Bundesrecht: BVerfGE 115,
118 <137>). Dies ist grundséatzlich nicht der Fall, wenn die Rechtsnorm zu ihrer Durchfiih-
rung eines Vollziehungsaktes bedarf, da regelmafiig erst dieser die Rechtssphare des Ein-
zelnen berihrt (Beschluss vom 6. Juli 2005 - VerfGH 205/04 - LVerfGE 16, 29 <37>; vgl.
zum Bundesrecht: BVerfGE 1, 97 <102 f.>; 90, 128 <136>; 100, 313 <354>).

a) Nach diesem Mafstab werden die Beschwerdefiihrerinnen durch die Erstreckung der be-
hordlichen Satzungsbestatigung auf die Zweckmafigkeit in 8§ 10 Abs. 5 Satz 3 Berl[HG n. F.
nicht unmittelbar betroffen.

aa) Gemal § 90 Abs. 1 Satz 1 BerlHG bedirfen alle Rechtsvorschriften - mit Ausnahme
der Studienordnungen - der Hochschulen der Bestatigung durch die fur Hochschulen
zustadndige Senatsverwaltung. Hieran knipft die angegriffene Neuregelung an, wenn
sie die Bestatigung der Satzung - was mit der Verfassungsbeschwerde insoweit allein
beanstandet wird - auf die ZweckmaRigkeit erstreckt. Wenn die Beschwerdefuhrerin-
nen sich durch eine solche ZweckmaRigkeitskontrolle in ihrer Hochschul- und Sat-
zungsautonomie verletzt sehen, wenden sie sich gegen den Mal3stab, den die Behérde
bei ihrer Entscheidung zur Bestatigung einer Zugangsregelungen enthaltenden Hoch-
schulsatzung anzulegen hat. Der Hochschule wird durch die diesen festlegende ge-
setzliche Bestimmung kein materieller Regelungsbereich entzogen, sondern es wird
nur die behordliche Uberprifungskompetenz erweitert. Erst durch eine auf dieser ver-
breiterten Basis ergangene Entscheidung materialisiert sich diese ausgedehnte Pri-
fungsbefugnis. Demnach bedarf es insoweit erst eines Vollzugsaktes (vgl. BVerfGK
7,124 <129>).

bb) Allerdings fehlt die Befugnis, eine Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen die
zugrunde liegende Rechtsnorm zu erheben, nicht schon immer dann, wenn nach einfachem
Recht ein ausfuhrender Akt ergehen kann oder muss. Dies ist lediglich ein - wenn auch deut-
liches - Anzeichen fir ein Fehlen der unmittelbaren Grundrechtsbetroffenheit durch die
Norm. Ob es ausschlaggebend ist, bedarf im Einzelfall der verfassungsprozessrechtlichen

Page 8 of 20



Mitgeteilt von Rechtsanwalt H.Riehn www.studienplatz-recht.de

Uberprufung im Lichte der Funktion des verfassungsgerichtlichen Verfahrens und der Ver-
fassungsbeschwerde (vgl. zum Bundesrecht: BVerfGE 70, 35 <51>; 90, 128 <136>).

(1) Danach ist eine unmittelbare Grundrechtsbetroffenheit etwa dennoch anzunehmen, wenn
die beanstandete Regelung bereits vor ihrer konkreten Anwendung verhaltenspragende
Vorwirkungen entfalten soll (vgl. zum Bundesrecht: BVerfGE 43, 291 <387>) oder tatsachlich
entfaltet (vgl. zum Bundesrecht: BVerfGE 70, 35 <51>; 97, 157) oder den Wert der geltend
gemachten Grundrechtsposition konkret und mit Einfluss auf die Dispositionsméglichkeiten
des Betroffenen beeintrachtigt (vgl. zum Bundesrecht: BVerfGE 73, 40 <68 f.>). Eine unmit-
telbare Betroffenheit ist auch dann zu bejahen, wenn gegen einen denkbaren Vollzugsakt
nicht - mangels Kenntnis hiervon (vgl. zum Bundesrecht: BVerfGE 100, 313 <354>) - oder
nicht in zumutbarer Weise (vgl. zum Bundesrecht: BVerfGE 115, 118 <137>) vorgegangen
werden kann.

(2) Anhaltspunkte fir im genannten Sinne belastende (Vor-)Wirkungen der gesetzlichen Er-
weiterung der Prifungsdichte haben die Beschwerdefiihrerinnen nicht aufgezeigt. Sie haben
allein ihre Ansicht dargetan, dass und aus welchen Grinden sie eine ZweckmaRigkeitspri-
fung im vorliegenden Zusammenhang fir unzuléassig halten. Damit gentgt ihr Vorbringen
nicht der Anforderung der 88 50, 49 Abs. 1 VerfGHG, die konkrete Mdéglichkeit einer Grund-
rechtsverletzung gerade durch den angegriffenen Akt der 6ffentlichen Gewalt darzulegen.
Vielmehr haben die Beschwerdefilhrerinnen im Rahmen der mindlichen Verhandlung im
Hinblick auf Unklarheiten des Anwendungsbereichs der fraglichen Gesetzesbestimmung
selbst auf die Moglichkeit hingewiesen, etwaige auf die fragliche Regelung zuriickgehende
Streitigkeiten verwaltungsgerichtlich klaren zu lassen. Im Ubrigen ist auch sonst nicht er-
kennbar, dass die Beschwerdefiihrerinnen in einer den aufgezeigten Ausnahmeféllen gleich-
kommenden Weise bereits durch die gesetzliche Festschreibung des Prifungsmalistabes
unmittelbar grundrechtsrelevant betroffen sein koénnten. Insbesondere bestehen keine An-
haltspunkte fur eine verhaltenspragende (Vor-)Wirkung oder Entwertung der Wissenschafts-
freiheit, zumal den Beschwerdefuhrerinnen bereits tatbestandlich die Mdglichkeit einge-
schrankter zusatzlicher Zugangserfordernisse zu konsekutiven Masterstudiengangen - allein
um diese geht es insoweit - zugestanden ist. Im Hinblick hierauf kann offen bleiben, ob - wie
in der mundlichen Verhandlung erortert - Uberhaupt faktisch ein Anwendungsbereich fur eine
weitergehende Zweckmafigkeitsprifung verbleibt. Jedenfalls ist ungewiss, ob die bislang
nicht angewandte Regelung kinftig angewendet wird; auch aus diesem Grund liegt die An-
nahme fern, bereits die gesetzliche Bestimmung selbst wirke in den Rechtskreis der Be-
schwerdefuhrerinnen hinein. b) Dagegen werden die Beschwerdefuhrerinnen durch 8§ 10
Abs. 5 Satz 2 Berl[HG n. F. unmittelbar betroffen. Bereits die Norm fiir sich genommen be-
wirkt, dass sie als Adressaten der Regelung in Bezug auf die den Studienbewerbern abzu-
verlangenden Zugangsanforderungen zu ihren nicht konsekutiven und weiterbildenden Ma-
sterstudiengangen materiell eingeschréankt werden und die entsprechenden Hochschulrege-
lungen - gleich, ob das Gesetz nur fir kiinftige oder auch bestehende Zugangsregelungen
gilt - hieran mindestens teilweise auszurichten haben. Die gesetzlich vorgesehene Bestati-
gung der zustandigen Senatsverwaltung nach § 10 Abs. 5 Satz 3, § 90 Abs. 1 Satz 1 BerlHG
n. F. ist hierflr keine Voraussetzung, sondern lediglich ein Instrument, die Einhaltung dieser
Vorgaben zu sichern; die Bestéatigung stellt damit keinen Vollzugsakt im obigen Sinne dar.

2. Die Verfassungsbeschwerde ist jedoch auch insoweit unzuléssig, als sie sich gegen
die Regelung der Zugangsvoraussetzungen zum Masterstudium in 8 10 Abs. 5 Satz 2
BerlHG n. F. richtet, da der Grundsatz der Subsidiaritat nicht gewahrt ist.

a) Der in 8 49 Abs. 2 Satz 1 VerfGHG zum Ausdruck kommende und auch auf unmittelbar
gegen Gesetze gerichtete Verfassungsbeschwerden anwendbare (Urteil vom 1. November
2004, a. a. O., S. 45) Subsidiaritatsgrundsatz verpflichtet den jeweiligen Beschwerdeflihrer -
auch in Fallen unmittelbarer Betroffenheit durch eine Norm (vgl. zum Bundesrecht: BVerfGE
90, 128 <137 f.>; Beschluss vom 14. Juli 2006 - 1 BvR 1017/06 - juris) -, Uber die Erschop-
fung des Rechtswegs im engeren Sinne hinaus - ein solcher ist gegen die gesetzlichen Re-
gelungen nicht eroffnet - alle nach Lage der Sache zur Verfiigung stehenden und ihm zu-
mutbaren prozessualen Mdglichkeiten vor den Fachgerichten zu ergreifen, um vor Erhebung
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der Verfassungsbeschwerde eine Grundrechtsverletzung zu verhindern bzw. deren Korrektur
zu erwirken (vgl. Beschlisse vom 16. Dezember 1993 - VerfGH 104/93 - LVerfGE 1, 199
<201> und 6. Juli 2005 - VerfGH 205/04 - LVerfGE 16, 29 <37>; Urteil vom 31. Oktober
1996, a. a. O., S. 53; st. Rspr.; vgl. zum Bundesrecht: BVerfGE 69, 122 <125 f.>; 74, 69
<74>; 90, 128, <136 f.>). Dabei hat ein Beschwerdeflhrer alle diejenigen Rechtsbehelfe
auszuschdpfen, die nicht offensichtlich unzuldssig sind (vgl. BVerfGE 68, 376 <379 ff.>). Der
Gesichtspunkt der Subsidiaritat soll sicherstellen, dass dem Verfassungsgerichtshof in der
Regel nicht nur die abstrakte Rechtsfrage und der Sachvortrag des Beschwerdeflhrers,
sondern ein regelmafiig in mehreren Instanzen gepruftes Tatsachenmaterial unterbreitet wird
und ihm die Fallanschauung und Rechtsauffassung der Fachgerichte vermittelt werden. Bei
der Rechtsanwendung durch die fachlich zustandigen und insoweit sachnaheren Gerichte
kénnen - nicht zuletzt aufgrund deren besonderen Sachverstands - moglicherweise fur die
verfassungsrechtliche Prifung erhebliche Tatsachen zutage gefordert werden, die dem Ver-
fassungsgerichtshof bei unmittelbarer Anrufung verschlossen blieben (Beschlisse vom 1.
November 2004 - VerfGH 120/03 - LKV 2005, 212 und 19. Februar 2007 - VerfGH 19/07, 19
A/07 - GE 2007, 838 <839>; vgl. zum Bundesrecht: BVerfG, NVwZ 2004, 977 <979>). Der
Vorklarung durch die Fachgerichte kommt danach insbesondere dort Bedeutung zu, wo die
Beurteilung der mit der Verfassungsbeschwerde erhobenen Rigen die Prifung tatsachlicher
oder einfachrechtlicher Fragen voraussetzt (Urteile vom 31. Oktober 1996, a. a. O., 12. Juli
2001, a. a. O. und 1. November 2004, a. a. O., S. 45; Beschluss vom 13. April 2005 - VerfGH
214/03 - juris Rn. 13; zum Bundesrecht: BVerfG, Beschluss vom 14. Juli 2006, a. a. O.).

b) Die Beschwerdefuihrerinnen haben bzw. hatten die Mdglichkeit, vor der Einlegung einer
Verfassungsbeschwerde fachgerichtlichen Rechtsschutz, der dem verfassungsrechtlichen
Effektivitatsgebot des Art. 15 Abs. 4 Satz 1

genigt (zu diesem Erfordernis vgl. Beschluss vom 29. Januar 2004 - VerfGH 143/00 -
LVerfGE 15, 3 <11 f.>; zum Bundesrecht: BVerfGE 71, 305 <336 f.>), zu erlangen.

Dabei kann offen bleiben, ob die Beschwerdefiihrerinnen schon die Mdglichkeit hatten, im
Wege der verwaltungsgerichtlichen Feststellungsklage nach 8§ 43 VwGO gegen die mit der
gesetzlichen Neuregelung erfolgte Beschréankung vorzugehen (vgl. Urteil vom 12. Juli 2001 -
VerfGH 152/00 - LVerfGE 12, 40 <56> m. w. N.). Jedenfalls kénnten die Beschwerdeflihre-
rinnen gegen eine auf die angegriffene Regelung des § 10 Abs. 5 Satz 2 Berl[HGAndG ge-
stutzte Versagung der nach 8 90 Abs. 1 Satz 1 BerlHG erforderlichen Bestatigung durch
Satzung festgelegter Zugangsregelungen verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz in An-
spruch nehmen.

¢) Die Beschwerdefiihrerinnen haben nicht in einer den Erfordernissen der 88 50, 49 Abs. 1
VerfGHG entsprechenden Weise dargelegt, dass ihnen die Beschreitung des verwaltungsge-
richtlichen Rechtsweges unzumutbar sei. Angesichts des Ausnahmecharakters dieser Ein-
schrankung des verfassungsprozessualen Subsidiaritdtsgrundsatzes unterliegt diese stren-
gen Anforderungen (vgl. zum Bundesrecht: BVerfGE 79, 1 <24>).

aa) Der Einwand, die verwaltungsgerichtliche Geltendmachung einer Satzungsbestatigung
erfordere es, eine bewusst gegen die gesetzlichen Vorgaben verstof3ende Zugangssatzung
der Senatsverwaltung zur Bestdtigung vorzulegen, ist schon angesichts der eventuellen
Maoglichkeit einer Feststellungsklage nicht zwingend. AuRerdem haben die Beschwerdefiih-
rerinnen mit ihren Verfassungsbeschwerden selbst konkrete Falle benannt, in denen - teils
vor der Gesetzesanderung erstellten - Zugangsregelungen von der zustandigen Senatsver-
waltung die Bestéatigung unter Bezugnahme auf die Neuregelung des § 10 Abs. 5 Satz 2
BerlHG n. F. versagt worden ist. Weshalb es nicht mdglich gewesen sein sollte, hierge-
gen im Verwaltungsrechtsweg vorzugehen, ist weder dargetan noch sonst erkennbar.
Insbesondere hatte einer gerichtlichen Geltendmachung nicht im Wege gestanden, dass die
Beschwerdefuhrerinnen - wie sie hervorheben - unter dem Eindruck der gesetzlichen Neure-
gelung angesichts ihrer in diesem Zusammenhang betonten Stellung als 6ffentlich-rechtliche
Kdrperschaften die fraglichen Satzungen schlie3lich den gesetzlichen Vorgaben angepasst
haben. Da dieses Verhalten ersichtlich kein Abriicken von den mit der Ursprungsregelung
verfolgten Zugangskriterien, sondern lediglich ein Zugestandnis gerade an die in Frage ge-
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stellte gesetzliche Vorgabe darstellte, hatte es keinen Einfluss auf den Fortbestand des dies-
bezlglichen Rechtsschutzinteresses gehabt. Eine andere Beurteilung rechtfertigt auch nicht
der nunmehrige Vortrag der Beschwerdefiihrerinnen, es habe sich bei den fraglichen Abwei-
chungen von den eingefiihrten restriktiven Zugangsbestimmungen seinerzeit lediglich um
LAnpassungsschwierigkeiten®, nicht aber um eine ,grundsatzliche Infragestellung” der Rege-
lung des § 10 Abs. 5 Satz 2 Berl[HG n. F. gehandelt.

bb) Die Beschwerdefuhrerinnen kénnen sich auch nicht auf die Rechtsprechung des Verfas-
sungsgerichtshofs berufen, es sei Hochschulen als Kérperschaften des offentlichen Rechts
nicht zumutbar, auf die Beachtung gesetzlicher Vorschriften zunachst zu verzichten, von ei-
ner Anpassung ihrer satzungsmafigen Regelungen abzusehen und staatliche Sanktions-
mafinahmen in Kauf zu nehmen, um anschlielBend den Verwaltungsrechtsweg beschreiten
zu konnen (vgl. Urteil vom 1. November 2004, a. a. O., S. 46 zur Verpflichtung zur Anpas-
sung des Promotionsrechtes). Inwieweit dieser Mal3stab auf die vorliegende Konstellation
grundsatzlich Anwendung finden kénnte, kann dahinstehen. Die Frage der Zumutbarkeit des
VerstolRes gegen eine gesetzliche Regelung verliert namlich ihre Bedeutung, wenn ein sol-
cher Verstol3 bereits vorliegt (Beschluss vom 29. August 2001 - VerfGH 115/00 - GE 2001,
1332 <1333>). Gerade dies war hier der Fall.

cc) Eine Pflicht zur Beschreitung des Rechtswegs zu den zunachst zustandigen Gerichten
besteht zwar auch dann ausnahmsweise nicht, wenn die angegriffene Regelung den Be-
schwerdefuhrer zu Dispositionen zwingt, die spater nicht mehr korrigiert werden kénnen (vgl.
zum Bundesrecht: BVerfG, NVwZ 2004, 977 <979>; BVerfGE 79, 1 <20>). Eine solche
Zwangslage ist aber auch unter Berucksichtigung des Vortrags der Beschwerdeflihrerinnen
nicht ersichtlich.

dd) Auch die von den Beschwerdeflihrerinnen beflrchteten finanziellen Nachteile im Rah-
men der staatlichen leistungsbezogenen Mittelbemessung im Bereich der Lehre, die die Be-
schwerdefuhrerinnen infolge regelungsbedingter langerer Studiendauern und vermehrter
Studienabbrecher befiirchten, lassen den fachgerichtlichen Rechtsschutz nicht unzumutbar
erscheinen.

d) Dass die Wahrnehmung der fachgerichtlichen Rechtsschutzmdglichkeit ausnahmsweise
zur Wahrung des Subsidiaritatsgrundsatzes in der Sache nicht geboten (gewesen) ware, ist
nicht schliissig dargelegt.

Der Hinweis der Beschwerdefiihrerinnen, das zur verfassungsgerichtlichen Uberpriifung ge-
stellte Verbot, den Zugang zu nicht konsekutiven und weiterbildenden Masterstudiengangen
von weiteren Voraussetzungen abhéngig zu machen, sei seinem Inhalt nach eindeutig und
eroffne demzufolge weder bei dessen Umsetzung noch Uberpriifung Raum fiir (behérdliche
oder gerichtliche) Ausdeutung, reicht nicht aus. Dass eine Gesetzesbestimmung keinen Aus-
legungsspielraum erdoffnet, ist fur sich genommen kein hinreichendes Kriterium, eine Aus-
nahme vom subsididren Charakter der Verfassungsbeschwerde aufzuzeigen (vgl. zum Bun-
desrecht: BVerfG, FuR 2007, 467). Dieser Umstand kann nur als Indiz daftir dienen, dass
keine rechtlichen oder tatsachlichen Unwégbarkeiten, die fachgerichtlicher Rechtsschutz be-
heben kénnte, zu gewartigen sind, sich im Verfassungsbeschwerdeverfahren infolgedessen
ausschlie3lich verfassungsrechtliche Fragen stellen und damit kein durchgreifender Erkennt-
nisgewinn von einem - deshalb entbehrlichen - fachgerichtlichen Verfahren zu erwarten ware
(vgl. Urteil vom 1. November 2004 - VerfGH 210/03 - LVerfGE 15, 34 <45 {.>).

Eine solche Indizwirkung ist vorliegend aber nicht anzunehmen; vielmehr erscheint der Vor-
rang des fachgerichtlichen Rechtschutzes sachlich geboten. Eine Befassung der Verwal-
tungsgerichte mit dem Anliegen der Beschwerdeflihrerinnen kann zur Erhellung der Grund-
lagen einer verfassungsgerichtlichen Beurteilung beitragen. Ob § 10 Abs. 5 Satz 2 BerlHG n.
F. die Beschwerdefuhrerinnen in ihren von der Verfassung geschitzten Rechten aus Art. 21
Satz 1

verletzt, lasst sich nicht abschlieRend durch eine Begutachtung der geregelten Beschran-
kung zulassiger Zugangsvoraussetzungen zum Masterstudium fir sich genommen abschat-
zen. Fur die verfassungsrechtliche Beurteilung ist vielmehr (auch) von mafgeblicher Bedeu-
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tung, auf welche (anderweitigen) rechtlichen wie tatsdchlichen Rahmenbedingungen die
streitige Regelung trifft und wie deren Auswirkungen in diesem Zusammenhang zu bewerten
sind (vgl. hierzu allgemein BVerfG, Beschluss vom 25. August 1992 - 1 BvR 1502/91 u. a. -
juris Rn. 24). Dies qilt bereits fur die Bewertung, ob ein Eingriff in den Schutzbereich von
Art. 21 Satz 1

vorliegt.
aa) Nach Art. 21 Satz 1

sind - u. a. - Wissenschaft, Forschung und Lehre frei. Danach wird jedem, der in diesem Be-
reich tatig ist, ein individuelles Freiheitsrecht gewahrt, das als Abwehrrecht die wissenschaft-
liche Betatigung gegen staatliche Eingriffe schitzt. Auf der Grundlage dieses individuellen
Freiheitsrechts begriindet Art. 21 Satz 1

ein Recht der wissenschaftlichen Hochschulen auf akademische Selbstverwaltung und ent-
sprechende Satzungsautonomie in dem auf Wissenschaft, Forschung und Lehre unmittelbar
bezogenen Kernbereich, namentlich der auf wissenschaftlicher Eigengesetzlichkeit beruhen-
den Prozesse, Verhaltensweisen und Entscheidungen bei der Suche nach Erkenntnissen, ih-
rer Deutung und Weitergabe (Urteil vom 1. November 2004, a. a. O., S. 47 m. w. N.). Hierzu
zahlen die Gestaltung des Angebots und Inhalts (Urteil vom 22. Oktober 1996 - VerfGH
44/96 - LVerfGE 5, 37 <44 ff.>) sowie der Planung, Organisation und Durchfiihrung der Leh-
re (Fehling, in: Bonner Kommentar zum GG, Art. 5 Abs. 3 Rn. 210 [Stand: Méarz 2004]; Geis,
in: Hailbronner/Geis, Hochschulrecht in Bund und Landern, HRG §58 Rn. 35 m. w. N.
[Stand: Mai 2001]; Leibholz/Rinck, GG, Art. 5 Rn. 1130 [Stand: Mai 2007]; Scholz, in:
Maunz/Dirig, Grundgesetz, Bd. I, Art. 5 Abs. 3 Rn. 163, Fn. 1 [Stand: 1977]; Schnellenbach,
in: Hartmer/Detmer, Hochschulrecht, VIl Rn. 22).

Insoweit verweisen die Beschwerdefiihrerinnen mit Recht auf die dies einfachgesetzlich um-
setzenden Bestimmungen des Hochschulgesetzes, mit denen den Hochschulen die Einrich-
tung der Studiengéange (8 22 Abs. 2 BerlHG) und die Erstellung der Prifungs- (8§ 24 Abs. 1
BerlHG) und Studienordnungen (8 31 Abs. 1 BerlHG) anvertraut sind.

bb) Dies gebietet jedoch nicht, den Hochschulen bei der Ausgestaltung der Master-
studiengange vollige Freiheit zu gewahren. Wissenschaftliche Lehre ist nicht nur Au-
Rerung einer Lehrmeinung und Vermittlung eines Lehrstoffes, sondern auch Vorberei-
tung zum Erwerb von Berufsqualifikationen; sie ist deshalb untrennbar mit der Be-
rufsausbildung verknupft (vgl. Hailbronner, JZ 1985, 864 <864 f.>).

Vor diesem Hintergrund kdnnen die Hochschulen aus dem Grundrecht der Wissen-
schaftsfreiheit kein Recht ableiten, den Bereich der wissenschaftsorientierten Be-
rufsausbildung autonom zu gestalten (vgl. zum Bundesrecht: BVerfGE 35, 79 <121 f.>).
Zu diesem Gebiet zéhlen die Masterstudiengange, da der auf einem ersten berufsquali-
fizierenden Abschluss aufbauende Masterabschluss als (weiterer) berufsqualifizieren-
der Abschluss zu qualifizieren ist (8 19 Abs. 3 HRG; KMK-Strukturvorgaben S. 4 Punkt
A 2). Die auf einen berufsqualifizierenden Abschluss zielende Lehre ist eine den Uni-
versitaten lediglich einfachgesetzlich Ubertragene (vgl. § 4 Abs. 1 Satz 1 BerlHG) staat-
liche Aufgabe (vgl. zum Bundesrecht: BVerfG, NVwZ-RR 2008, 33). Der Staat verfugt
deshalb in diesem Teilbereich universitarer Zustandigkeiten nicht zuletzt mit Blick auf
das Grundrecht der Studienbewerber aus Art. 17

, dessen Regelung ebenso wie Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG alle Aspekte der Berufsfreiheit
umfasst (Beschluss vom 28. Juni 2001 - VerfGH 100/00 - LVerfGE 12, 15 <22 f.>), Uber
originare inhaltliche Kompetenzen, die materiell erheblich tGber jede Organisationszu-
standigkeit hinausreichen, die dem Staat nach Art. 21 Satz 1

gegeniber dem institutionellen Wissenschaftsbetrieb Universitat zustehen kann (Ur-
teil vom 1. November 2004, a. a. O., S. 58; vgl. zum Bundesrecht: BVerfGE 93, 85 <95 f.>;
Scholz, a. a. O. Rn. 136). Diese Befugnis ertffnet dem Gesetzgeber einen weiten, indes kei-
nen unbegrenzten Freiraum bei der Ausformung der Rahmenregelungen im Bereich der be-
rufsorientierten Lehre.
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Bei Forschung und Lehre unmittelbar beriihrenden Angelegenheiten wird die gesetzgeberi-
sche Gestaltungsmaoglichkeit (erst) durch die Art. 21 Satz 1

innewohnende objektive, das Verhaltnis von Wissenschaft, Forschung und Lehre zum Staat
regelnde, wertentscheidende Grundsatznorm (Urteil vom 22. Oktober 1996, a. a. O., S. 44;
Beschluss vom 25. Januar 2001, a. a. O.; vgl. zu Art. 5 Abs. 3 GG: BVerfGE 35, 79 <112,
114, 116>; 85, 360 <384>; 93, 85 <95>) begrenzt (vgl. zum Bundesrecht: BVerfG, NVwZ-RR
2008, 33; BVerfGE 35, 79 <114 f.>; 93, 85 <95>; 111, 333 <353>).

Hochschulen und ihren Fakultaten erwéchst daraus ein Recht, in Bezug auf Kompetenz und
Organisation so ausgestaltet zu werden, dass durch sie und mit ihnen freie Forschung und
Lehre méglich sind und ungeféhrdet betrieben werden kénnen (vgl. zum Bundesrecht: BVerf-
GE 35, 79 <117, 123 f.>; 54, 363 <389 ff.>; 111, 333 <354>). Art. 21 Satz 1

verbietet dem Gesetzgeber, den Wissenschaftsbetrieb so zu gestalten, dass die Gefahr der
Funktionsunfahigkeit oder der Beeintrachtigung des fir die wissenschaftliche Betatigung der
Mitglieder erforderlichen Freiheitsraums herbeigefiihrt wird (vgl. zum Bundesrecht: BVerfG,
NVwZ-RR 2008, 33; BVerfGE 111, 333 <355, 364>). Beide Rechtskreise bedirfen insoweit
der Harmonisierung bzw. des gegenseitigen Ausgleichs (Urteil vom 1. November 2004, a. a.
0., S. 58; Scholz, a. a. O. Rn. 136).

Vor diesem Hintergrund ist die "Unmittelbarkeit" des Bezugs des Regelungsgegenstandes zu
Forschung und Lehre nicht im Sinne einer naturwissenschaftlichen Kausalitatsbetrachtung
zu sehen. Da in einem weiten Sinne alle hochschulbezogenen Entscheidungen und Vorga-
ben kausal fur die gesamte Institution Hochschule und insofern wissenschaftsrelevant sein
kénnen, bedarf es insoweit einer wertenden Einschréankung der kausalen Betrachtungsweise
(vgl. zum Bundesrecht: BVerfGE 61, 260 <280>).

(1) Gesetzlichen Reglementierungen, die den Rahmen festlegen, innerhalb dessen die Lehre
gestaltet wird, fehlt ein solch unmittelbarer Wissenschaftsbezug, wenn die gesetzlichen Vor-
gaben nur strukturellen oder quantitativen Charakter haben, der den Hochschulen gentigend
Spielraum beldsst, um der freien Lehre durch eine unter-schiedliche inhaltliche Ausgestal-
tung ihrer Studiengdnge ausreichend Rechnung zu tragen (vgl. zum Bundesrecht: BVerfG,
NVwZ-RR 2008, 33; BVerfGE 93, 85 <95 f.>).

Hiervon ausgehend ist eine Einbeziehung der Bewerberauswahl als solche und der diesbe-
zlglich geforderten Eignungs- und Qualifikationsvoraussetzungen der Studienbewerber in
den Kernbereich der Wissenschaftsfreiheit nicht bereits um ihrer selbst willen gerechtfertigt.
Die Bewertung, wie die jeweiligen Masterstudiengdnge auszugestalten sind und welche wis-
senschaftlichen Inhalte und Methoden fir die Masterabschliisse als Lehrstoff fir erforderlich
zu erachten sind, wird hierdurch nicht direkt angesprochen, sondern den Hochschulen tber-
lassen.

Die gesetzliche Ausgestaltung der Zugangserfordernisse der Masterstudiengénge im
Sinne der Fixierung einer gleichsam ,allgemeinen Masterstudiumsberechtigung” ist
vielmehr eine von hochschul- und bildungspolitischen Erwagungen getragene Grund-
entscheidung, die auf die Modalitaten der Aus- und Berufsbildung abzielt.

Sie bildet daher im Grundsatz den in Wahrnehmung der genannten originaren inhaltlichen
Kompetenz des Staates auf diesem Gebiet - diese umfasst die Berechtigung und Verpflich-
tung, den Wissenschafts- und Ausbildungsbetrieb kritisch zu beobachten und zeitgemani zu
reformieren (vgl. zum Bundesrecht: BVerfG, NVwZ-RR 2008, 33, BVerfGE 67, 202 <207 f.>;
111, 333 <355 f.>) - fixierten Ausgangspunkt, an den die Lehrfreiheit anknipft. Sie ist dem
Bereich der Wissenschaftsfreiheit damit strukturell gleichsam vorgelagert (Geis, a. a.
0., § 58 Rn. 56; Hailbronner/Callies, DOV 1996, 345 <353>).

Im Ansatz gilt insoweit nichts anderes als bei Regelungen, die die Studienplatzkapazitéat fest-
schreiben. Hierzu hat der Verfassungsgerichtshof bereits entschieden, dass eine Festlegung
der Aufnahmekapazitat keinen bestimmenden Einfluss auf Lehrangebot und Lehrinhalt hat
und demzufolge grundsétzlich nur einen quantitativen Schnitt im Vorfeld der Wissenschafts-
freiheit darstellt (Urteil vom 31. Oktober 1996, a. a. O., S. 56). Demgegeniiber kdnnen sich
die Beschwerdefihrerinnen nicht darauf berufen, dass der Verfassungsgerichtshof in Bezug
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auf den Promotionszugang davon ausgegangen ist, schon durch gesetzliche Vorgaben zum
Verfahren der Eignungsfeststellung entsprechender Bewerber flr sich genommen sei der
Kernbereich der wissenschaftlichen Betatigung der Hochschulen betroffen (Urteil vom 1. No-
vember 2004, a. a. O., S. 50 f.). Diese Bewertung rechtfertigt sich aus dem spezifischen
Charakter des Promotionsrecht als einem identitdtsbestimmenden Teil der wissenschaftli-
chen Hochschulen, der es diesen garantiert, im Rahmen ihrer Satzungsautonomie allein
dariiber zu bestimmen, wer zur Promotion zugelassen werden kann (Urteil vom 1. November
2004, a. a. O., S. 51).

Die Situation ist mit der hier zu entscheidenden nicht vergleichbar. Der Verfassungsgerichts-
hof hat ausdricklich den Unterschied der Promotion mit ihrer ausschlief3lich wissenschaftli-
chen Ausrichtung (vgl. BVerfGE 88, 129 <140>) gegenuber dem berufsqualifizierenden Cha-
rakter eines Studienabschlusses mit der Folge diesbeziiglich weiterreichender staatlicher
Kompetenzen hervorgehoben (Urteil vom 1. November 2004, a. a. O., S. 58). Dies gilt erst
recht fir Regelungen (ber allgemeine Zugangsvoraussetzungen zu bestimmten Studiengan-
gen.

(2) Greift die gesetzliche Bestimmung einer ,allgemeinen Masterstudiumsberechti-
gung“ danach nicht gezielt in den Kernbereich der Wissenschaftsfreiheit ein, ist je-
doch nicht ausgeschlossen, dass sie bei der gebotenen wertenden Betrachtungsweise
- ungeachtet ihrer anderen Ausrichtung - in ihren Auswirkungen einen unmittelbaren
Bezug zum von Art. 21 Satz 1

geschitzten Bereich erreicht (vgl. Urteil vom 31. Oktober 1996, a. a. O., S. 56; Hail-
bronner, WissR 29 [1996], 1 <23 f.>). Dies ist der Fall, wenn den Hochschulen kein aus-
reichender Spielraum verbleibt, innerhalb dessen sie der freien Lehre durch eine un-
terschiedliche inhaltliche Ausgestaltung ihrer Studiengdnge ausreichend Rechnung
tragen kénnen (vgl. zum Bundesrecht: BVerfG, NVwZ-RR 2008, 33).

(a) Es bestehen keine greifbaren Anhaltspunkte dafiir, dass die Beschwerdefiihrerinnen in-
folge der Einschréankung der mdglichen Zugangskriterien génzlich oder weitgehend gehindert
waren, Masterstudiengange dieser Art Uberhaupt aufrecht zu erhalten oder neu einzurichten.
Mit der Verfassungsbeschwerde wird im Hinblick darauf vorgebracht, nicht konsekutive und
weiterbildende Masterstudiengénge seien ohne die nach der gesetzlichen Neuregelung nicht
mehr zulassige Festschreibung spezifischer Zugangsanforderungen nicht mehr akkreditie-
rungsfahig. Ob dies - was die Beteiligten nachdrucklich bestreiten - zutrifft, kann an dieser
Stelle dahinstehen.

Der Einrichtung oder Fortfiihrung eines Masterstudiengangs stinde die Versagung
der Akkreditierung nur dann entgegen, wenn die Akkreditierung eines Studiengangs
insoweit eine zwingende Voraussetzung ware, wie dies mit der Verfassungsbeschwer-
de vorgetragen wird. Dies ist im Ergebnis nicht so. Ein verbindlicher Rechtssatz, der
die Akkreditierung - diese soll die fachlich-inhaltlichen Standards, die Qualitat der
Lehre und die Berufsrelevanz des jeweiligen Masterstudiengangs sicherstellen (vgl.
KMK-Beschluss vom 22. September 2005 zur ,Qualitatssicherung in der Lehre* Ziff.
1.1.2)) - zur notwendigen Bedingung eines nicht konsekutiven oder weiterbildenden
Masterstudienganges an Berliner Hochschulen erhebt, ist - trotz der Bestandsaufnah-
me der KMK im zitierten Beschluss, alle Lander hatten eine Akkreditierungspflicht ein-
gefuhrt - nicht ersichtlich.

(aa) Die Forderung in den Vorbemerkungen der KMK-Strukturvorgaben, Bachelor- und
Masterstudiengénge seien zu akkreditieren, hat keinen Rechtsnormcharakter.

Auch wenn die KMK-Strukturvorgaben sich ausdrucklich auf den gesetzlichen Auftrag
des gemal 8§ 72 Abs. 1 Satz 9 HRG unmittelbar geltenden § 9 Abs. 2 HRG stlitzen, stel-
len sie lediglich Verwaltungsvereinbarungen auf Exekutivebene und damit kein unmit-
telbar geltendes Recht dar (vgl. BVerfGE 45, 400 <421>; 54, 173 <198>).

(bb) Das zum Vollzug der KMK-Strukturvorgaben aufgrund des KMK-Beschlusses vom
16. Dezember 2004 erlassene Gesetz zur Errichtung einer , Stiftung zur Akkreditierung
von Studiengéangen in Deutschland“ vom 15. Februar 2005 - StiftungsG - (GV. NRW, S.
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45) kann als Landesgesetz Nordrhein-Westfalens Hochschulen im Land Berlin nicht
binden.

Im Ubrigen regelt das Stiftungsgesetz allein das Akkreditierungsverfahren, nicht aber dessen
Verbindlichkeit im Hinblick auf die Einrichtung eines Studiengangs.

(cc) Nach § 22 Abs. 3 Satz 1 BerlHG bedtrfen die Einrichtung und die Aufhebung von
Studiengéngen der Zustimmung der zusténdigen Senatsverwaltung. Eine Rechtsnorm,
die diese Zustimmung an das Vorliegen der Akkreditierung bindet, existiert ebenfalls
nicht.

Die offenbar unter dem 6. August 1999 von der damaligen Senatsverwaltung fir Wis-
senschaft, Forschung und Kultur erlassenen ,Richtlinien fur die Erprobung von Ba-
chelor- und Masterstudiengangen an den Berliner Hochschulen® sehen zwar vor, die
Zustimmung nach 8 22 Abs. 3 BerlHG von der Akkreditierung abhéngig zu machen.
Die entsprechende auf dieser Verwaltungsvorschrift beruhende - und mangels nor-
mierter Grundlage damit ohnehin nicht zweifelsfreie (vgl. Heitsch, DOV 2007, 770
<772>) - Verwaltungspraxis kénnte aber jedenfalls auf der Grundlage der in Streit be-
findlichen Anderung der Zugangsregelung fiir die Masterstudiengénge - sollten diese
tatsachlich in deren Folge nicht mehr akkreditiert werden - keinen Bestand haben.

Wenn die Gesetzeslage eine Akkreditierung faktisch ausschlieBen sollte, ware das
Festhalten an dieser Zustimmungsvoraussetzung auf Exekutivebene ersichtlich - da
unerfullbar - rechtswidrig. Eine denkbare, aber rechtswidrige Versagungspraxis kann
nicht zur Verfassungswidrigkeit einer gesetzlichen Regelung fiihren; die Beschwerde-
fihrerinnen missten sich vielmehr auch insoweit gegebenenfalls auf die Mdglichkeit
fachgerichtlichen Rechtsschutzes verweisen lassen.

(b) Auch wenn eine Regelung, die - wie hier - die subjektiven Eignungs- und Qualifikations-
anforderungen der Studienbewerber zum Gegenstand hat, nicht - wie aufgezeigt - auf den
verfassungsrechtlich geschiitzten Kernbereich der Lehrfreiheit abzielt, ist nicht zu verkennen,
dass sie zu diesem eine grof3ere Nahe aufweist als etwa Kapazitats- oder Strukturvorgaben.

Lehrangebot und Lernende stehen sich nicht isoliert gegentber.

Dem Begriff der Lehre als planméaRiger Wissensvermittlung ist der Bezug zu der Person des
Lernenden als dem Adressaten der Lehrtatigkeit immanent. Mit Ricksicht darauf missen
sich den Inhalt der Lehre pragende Entscheidungen nicht zuletzt an dem Wissens- und Qua-
lifikationsstand der Lerngruppe orientieren (vgl. BVerfGE 64, 323 <357 f.>). Diesbezugliche
Vorgaben kénnen daher in den Bereich der Lehrkonzeption und damit die fachliche Ausge-
staltung des Studiengangs, mithin in die dem Kernbereich der Wissenschaftsfreiheit - wie
dargelegt - zuzurechnenden Aspekte des Angebots und Inhalts, sowie der Planung, Organi-
sation und Durchfiihrung der Lehre hineinwirken. Diese Moglichkeit alleine genigt indes
nicht, um verfassungsrechtlich relevante Auswirkungen in diesem Sinne anzunehmen, da ei-
ne hypothetische Gefahrdung wissenschaftlicher Betéatigung insoweit nicht ausreicht (vgl.
zum Bundesrecht: BVerfGE 111, 333 <355>).

Hiervon ausgehend muss die Begutachtung, ob von einer relevanten qualitativen Vor-
wirkung auf die wissenschaftlichen Inhalte und Methoden des Studiengangs auszuge-
hen ist, die rechtlichen wie tatsadchlichen Rahmenbedingungen in den Blick nehmen,
auf die die streitigen Zugangsregelungen treffen. Fur die in diesem Zusammenhang
gebotene Sachaufklarung und Bewertung einfachrechtlicher Regelungen kann auf
fachgerichtliche Vorklarung und Einschatzung unter Subsidiaritatsgesichtspunkten
sinnvollerweise nicht verzichtet werden.

(aa) So kénnten die Fachgerichte feststellen und beurteilen, welche Elemente die Masterstu-
diengange, die dem Ausschluss weiterer moglicher Zugangsvoraussetzungen in 8 10 Abs. 5
Satz 2 BerlHG n. F. im Gegensatz zu den dort genannten konsekutiven Masterstudiengén-
gen unterliegen, pragen.

Denn das Ausmald der beschrédnkenden Wirkung dieser Regelung bemisst sich in erhebli-
chem MalRe danach, welche generellen wesensimmanenten Anforderungen der jeweilige
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Studiengangtypus stellt. An eindeutigen gesetzlichen Vorgaben, die eine fachgerichtliche Be-
fassung entbehrlich machen kénnten, fehlt es.

§ 19 Abs. 2, 3 HRG bestimmt lediglich, dass es sich bei dem Masterstudium um ein Studium
handelt, mit dem auf der Grundlage eines ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlus-
ses ein weiterer berufsqualifizierender Abschluss erworben wird. Das 11. BerlHGAndG und
das zeitgleiche 2. BerlHZGAndG unterscheiden zwar zwischen konsekutiven (8 10 Abs. 5
Satz 2 Halbs. 2 Berl[HG n. F.; § 10 Abs. 1 Satz 3 Berl[HZG n. F.) und weiterbildenden Master-
studiengangen (8 10 a BerlHZG n. F.), ohne aber insoweit begriffliche Definitionsmerkmale
aufzuzeigen. Ob die Masterstudiengdnge in ihren verschiedenen Ausgestaltungen im
Rahmen des Voranschreitens des sog. Bologha-Prozesses zur Etablierung einer zwei-
stufigen Studienstruktur soweit an Kontur gewonnen haben, dass ihnen Anforde-
rungskriterien - ggfs. welchen Umfangs - unabhangig von konkreten gesetzgeberi-
schen Festlegungen begriffsbildend beizumessen sind, ist zunachst von den in dieser
Materie besonders bewanderten Fachgerichten einzuschétzen.

(bb) AuRerdem ist fur die Frage, ob die Beschwerdeflihrerinnen in ihrem Spielraum zur an-
gemessenen anspruchsvollen Ausgestaltung der Masterstudiengénge spirbar dadurch ein-
geengt sind, dass sie auf aus ihrer Sicht nicht ausreichend vorqualifizierte Studienanfanger
treffen, die Regelung des 8 10 Abs. 5 Satz 2 BerlHG n. F. nicht isoliert, sondern in Zusam-
menhang mit den Bestimmungen des BerlHZG n. F. zur Vergabe von Studienplatzen zu be-
urteilen.

Der Gesetzgeber hat das 11. BerlHGAndG und das gleichzeitig verabschiedete
2. BerlHZGAndG namlich offenkundig als zusammenh&ngende Regelung konzipiert. Er
ist dabei davon ausgegangen, dass die in das Hochschulzulassungsgesetz eingefiihr-
ten Regelungen zum Auswahlverfahren fur Masterstudiengange den Hochschulen
ausreichend Moglichkeit bieten, sicher zu stellen, dass die ausgewahlten Studienbe-
werber in geniigendem MalRRe Uber die in Frage stehende erforderliche Vorqualifikation
und Eignung verfugen.

Dies ergibt sich zum einen aus der Begriindung des Gesetzesentwurfs des 2. BerlHZ-
GANndG, wonach die Neuregelung, im Rahmen der Zulassungsverfahren entsprechende
Vorqualifikationen der Studienbewerber fir die Zulassung zu nicht weiterbildenden Master-
studiengangen (8§ 10 Ber[HZG n. F.) und zu weiterbildenden Masterstudiengangen (8§ 10 a
BerlHZG n. F.) fordern zu kénnen, ,den Bedingungen der Zulassung zu weiterfihrenden
Studiengéangen Rechnung tragen“ und den Hochschulen ,weitgehende Kompetenzen, die
Studierenden nach ihrer Eignung fiir den jeweiligen Studiengang auszuwéhlen” einrAumen
sollen.

Zum anderen ergibt sich diese Intention auch aus den Materialien des Gesetzgebungsver-
fahrens. In der Sitzung des Ausschusses fur Wissenschaft und Forschung vom 31. Mai 2006
erklarte der wissenschaftspolitische Sprecher der - (mit)gesetzesinitierenden - SPD-Fraktion
im Abgeordnetenhaus, Dr. Flemming, auf zuvor geduR3erte Forderungen nach qualitativen
Zugangserfordernissen zum Masterstudium: ,Auch wir pladieren fur die Qualitat, denn ...
samtliche Zulassungsverfahren sind Qualitatskriterien. ...Die Qualitatskriterien sind durch
das Zulassungsgesetz geregelt. D. h., lhrem Petitum ist dort entsprochen“ (Wortprotokoll
WissForsch 15/67, S. 11 f.) und ,Wir gehen davon aus, dass man beide Gesetze nur im Zu-
sammenhang sehen kann..." (Wortprotokoll WissForsch 15/67, S. 3).

Dieser Zusammenschau steht - anders als die Beschwerdefuhrerinnen meinen - nicht bereits
entgegen, dass Zugangsanforderungen und Zulassungskriterien auf unterschiedlichen Ebe-
nen angesiedelt sind. Es trifft zwar zu, dass die Zugangsanforderungen die Kriterien der
Studieneignung festlegen, die Zulassungsbestimmungen dagegen Merkmale vorgeben,
anhand derer die Hochschulen aus der Gruppe der diese Zugangsanforderungen erflllenden
und damit geeigneten Studienbewerber ihre Auswahl zu treffen haben. Dementsprechend
ist der Anwendungsbereich des Hochschulzulassungsgesetzes erst dann erdffnet,
wenn der Studiengang Uberhaupt zulassungsbeschrankt ist (§ 1 Abs. 2 BerlHZG).
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Dies schliel3t es aber nicht aus, dass qualitative Zulassungsanforderungen den Hoch-
schulen ausreichend Gewahr bieten, in hinlanglichem Mal3e vorqualifizierte Studienanfanger
aufnehmen zu kénnen. Insoweit werden die Rechte der Beschwerdefiihrerinnen in ausrei-
chendem Mal3e gewahrt, wenn sich die Zugangs- und Zulassungsregelungen in der Praxis
soweit ergéanzen, dass die von den Hochschulen fiir notwendig befundene Eingangsqualifika-
tion und -eignung der Studienanfanger erzielt wird. Eben hiervon ist der Gesetzgeber ausge-
gangen. Die Verfassung billigt dem Gesetzgeber bei der Beurteilung der Ausgangslage und
der mdglichen Auswirkungen einer von ihm getroffenen Regelung einen Einschatzungs- und
Ermessensspielraum zu (Beschluss vom 1. November 2004 - VerfGH 120/03 - LKV 2005,
212; BVerfGE 104, 337 <347 f.>). Verfassungsgerichtlicher Prufung unterliegt nur, ob die
dortige Beurteilung und Einschéatzung des Gesetzgebers nachvollziehbar und vertretbar ist
(BVerfGE 119, 96 <140 f.>).

Hiervon ausgehend ist in die verfassungsrechtliche Prifung einzubeziehen, welche Wirkung
das Zusammenspiel der Zugangsregelungen des Hochschulgesetzes und der Zulas-
sungsbestimmungen des Hochschulzulassungsgesetzes einfachrechtlich auf der Basis
der tatsachlichen Verhaltnisse und der absehbaren Entwicklung im Zeitpunkt der Gesetzes-
anderung hatte.

Dabei ist bedeutsam, wie sich die Situation zum damaligen Zeitpunkt vorhandener Master-
studiengange darstellte, namentlich ob und in welchem Umfang diese zulassungsbeschrénkt
waren, welche Auslastungsquoten sie erreichten und wie die weitere Entwicklung insoweit
einzuschatzen war. In diesem Rahmen ist auch von Entscheidungsrelevanz, ob fur den Fall
etwaig abzusehender zunachst geringer Auslastung bestehender und kinftiger Masterstudi-
engange tatsachlicher und einfachrechtlicher Anlass fur die Annahme bestand, dass diese
Studiengange dennoch nahezu flachendeckend - wie ausweislich der Auskunft der Be-
schwerdefuhrerinnen vom November 2008 geschehen - zulassungsbeschrankt sein konnten
und wirden.

(cc) Gleichfalls kann die verfassungsrechtliche Relevanz der Zugangsbeschrankungen da-
durch beeinflusst werden, dass diese Akkreditierungen der Masterstudiengénge erschweren
oder verhindern. Diese zwischen den Beteiligten und den Beschwerdefiihrerinnen strittige
Frage kann ebenso durch die Fachgerichte beantwortet werden. Dabei ist auch bedeutsam,
welche tatsachliche - quantitative wie qualitative - Bedeutung der Akkreditierung von Master-
studiengangen beizumessen ist.

(dd) SchlieRlich kann die fachgerichtliche Vorklarung aufschlussreich sein im Hinblick darauf,
inwieweit eine etwaige auf die neu eingefihrten Zugangsregeln zuriickzufithrende Erhéhung
der Anzahl von Studienabbrechern und Langzeitstudierenden, die ,Erfolgsquote* und die
.Regelstudienzeitquote” als Parameter der in den Hochschulvertragen vereinbarten staatli-
chen leistungsbezogenen Mittelbemessung diese beeinflussen kann.

e) Die danach nicht ausnahmsweise entbehrliche, sondern sinnvolle Vorbefassung der
Fachgerichte wird auch nicht dadurch in Frage gestellt, dass sich diese auf verfassungs-
rechtliche Fragen erstrecken miusste (vgl. Beschluss vom 29. Januar 2004, a. a. O., S. 151.).

Es gehort zu den Aufgaben eines jeden Gerichts, im Rahmen seiner Zustandigkeit
Rechtsschutz gegen Verfassungsverletzungen zu gewéahren. Teilt das Fachgericht die
verfassungsrechtlichen Bedenken einer Partei gegen ein formliches Gesetz des Lan-
des Berlin, muss es das Verfahren nach Art. 84 Abs. 2 Nr. 4

, Art. 100 Abs. 1 GG aussetzen und eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes
herbeifihren.

Teilt es die verfassungsrechtlichen Bedenken nicht, ist gegen die letztinstanzliche Entschei-
dung die Verfassungsbeschwerde gegeben. Insoweit dient der Grundsatz der Subsidiaritat
einer sachgerechten Aufgabenverteilung zwischen den Fachgerichten und dem Verfas-
sungsgerichtshof (Urteil vom 31. Oktober 1996, a. a. O., S. 53) und tragt dazu bei, die be-
sondere Funktion und die Funktionsfahigkeit der Verfassungsgerichtsbarkeit zu erhalten (Ur-
teil vom 1. November 2004, a. a. O., S. 45; zum Bundesrecht: BVerfGE 69, 122 <125 f.>; 86,
382 <386 f.>; BVerfG, NVwZ 2000, 1407 <1408>).
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f) Die Voraussetzungen fir eine Entscheidung vor Wahrnehmung der fachgerichtlichen
Rechtsschutzmdéglichkeiten nach der - im Rahmen des Subsidiaritatsgrundsatzes sinngemar3
anwendbaren - Vorschrift des § 49 Abs. 2 Satz 2 VerfGHG (Urteil vom 31. Oktober 1996 -
VerfGH 54/96 - LVerfGE 5, 49 <54>; vgl. zum Bundesrecht: BVerfGE 86, 382 <388>) sind
demgegeniber nicht erfullt. Danach kann der Verfassungsgerichtshof tUber eine vor Erschop-
fung des Rechtsweges eingelegte Verfassungsbeschwerde sofort entscheiden, wenn dem
Beschwerdeflhrer ein schwerer und unabwendbarer Nachteil entstiinde, falls er zunéachst
auf den Rechtsweg verwiesen wirde, oder wenn sie von allgemeiner Bedeutung ist.

aa) Einen schweren unabwendbaren Nachteil, der ihnen ohne Vorabentscheidung droht, ha-
ben die Beschwerdefuhrerinnen auch nach dem Ergebnis der mindlichen Verhandlung nicht
aufgezeigt. Wegen des Ausnahmecharakters dieser Einschradnkung des Subsidiaritatsgrund-
satzes und der deshalb geforderten Schwere des Nachteils kommen insoweit wirtschaftliche
Belastungen nur dann in Betracht, wenn sie existenzbedrohendes Ausmalf} erreichen (vgl.
zum Bundesrecht: Sperlich, in: Umbach/Clemens/Dollinger, BVerfGG, 2. Aufl. 2005, § 90 Rn.
159). Die Beschwerdeflhrerinnen machen zwar geltend, die Neuregelung flhre zu langeren
Studiendauern und mehr Studienabbrechern, beides mafl3gebende Kriterien fur die Hoch-
schulfinanzierung. FUr eine hieraus resultierende zeitnahe existenzielle Bedrohung der Berli-
ner Hochschulen ist aber damit nichts vorgebracht oder sonst ersichtlich.

bb) Allgemeine Bedeutung hat eine Verfassungsbeschwerde, wenn ihr Bedeutung tber den
anhangigen Einzelfall hinaus zukommt. Dies kann etwa der Fall sein, wenn die Verfassungs-
beschwerde Anlass bietet, grundsatzliche, verfassungsgerichtlich noch nicht geklarte (vgl.
zum Bundesrecht: BVerfGE 75, 78 <106>) Fragen zu beantworten, oder vergleichbare Streit-
fragen auch anderswo zur Entscheidung anstehen, durch die Entscheidung mithin Gber den
Einzelfall hinaus Klarheit in gleichgelagerten Fallen geschaffen werden kann (Beschluss vom
1. November 2004 - VerfGH 120/03 -, BA S. 13; vgl. zum Bundesrecht: BVerfGE 25, 236
<246>; BVerfG, Beschluss vom 3. April 1990 - 1 BvR 329/90 -, juris; BVerfGE 97, 298
<309>; 98, 218 <242>; BVerfG, NZS 2006, 646). Dagegen reicht es nicht aus, dass von ei-
ner gesetzlichen Regelung - wie stets - eine Vielzahl von Adressaten betroffen ist, sonst ver-
I6re dieses Kriterium seinen Ausnahmecharakter (vgl. zum Bundesrecht: BVerfG, NZS 2006,
646).

Nach diesen Grundsatzen kommt der Verfassungsbeschwerde keine allgemeine Bedeutung
zu, die eine sofortige Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes gebietet. Eine Vorabent-
scheidung Uber die Gultigkeit des Elften Gesetzes zur Anderung des Berliner Hochschulge-
setzes ist auch aus anderen Grinden nicht veranlasst. Sind- wie hier - entscheidungserheb-
liche Tatsachen sowie die einfachrechtliche Lage nicht hinreichend geklart, Gberwiegt regel-
mafig das Interesse an einer fachgerichtlichen Vorbefassung (vgl. Beschluss vom 29. Janu-
ar 2004, a. a. 0., S. 16 m. w. N.; zum Bundesrecht: BVerfG, Beschluss vom 30. Januar
2008, a. a. O). Die Kostenentscheidung beruht auf den 88§ 33, 34 VerfGHG.

Mit dieser Entscheidung ist das Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof abgeschlossen.
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Einige zitierte Vorschriften im Wortlaut
Artikel 21 Berliner Verfassung
Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet
nicht von der Treue zur Verfassung.
§ 19 HRG

(1) Die Hochschulen kénnen Studiengange einrichten, die zu einem Bachelor- oder Bak-
kalaureusgrad und zu einem Master- oder Magistergrad fiihren.
(2) Auf Grund von Prifungen, mit denen ein erster berufsqualifizierender Abschluf3 er-
worben wird, kann die Hochschule einen Bachelor- oder Bakkalaureusgrad verleihen. Die
Regelstudienzeit betragt mindestens drei und hoéchstens vier Jahre.
(3) Auf Grund von Prufungen, mit denen ein weiterer berufsqualifizierender Abschlul3 er-
worben wird, kann die Hochschule einen Master- oder Magistergrad verleihen. Die Re-
gelstudienzeit betragt mindestens ein Jahr und hochstens zwei Jahre.
(4) Bei konsekutiven Studiengéangen, die zu Graden nach den Abséatzen 2 und 3 fuhren,
betragt die Gesamtregelstudienzeit hdchstens funf Jahre.
(5) 8 11 Satz 2 gilt entsprechend.
(6) Den Urkunden tber die Verleihung der akademischen Grade fligen die Hochschulen
auf Antrag eine englischsprachige Ubersetzung bei.

§ 10 Abs. 5 BerlHG (Neufassung)
Die Hochschulen regeln durch Satzung, in welchen Studiengangen iber die Hoch-
schulzugangsberechtigung hinaus zusatzliche Eignungs- und Qualifikationsvoraus-
setzungen gefordert werden und wie diese nachzuweisen sind. ,Zugangsvorausset-
zung fur Masterstudiengange ist der berufsqualifizierende Abschluss eines Hoch-
schulstudiums; dartber hinausgehende Eignungs- und Qualifikationsvoraussetzun-
gen durfen nur fur konsekutive Masterstudiengénge gefordert werden und nur dann,
wenn sie wegen spezieller fachlicher Anforderungen des jeweiligen Masterstudien-
gangs nachweislich erforderlich sind. Die Bestéatigung der Satzung erstreckt sich ne-
ben der RechtmaRigkeit auch auf die ZweckmaRigkeit.
§ 10 BerlHZG (Neufassung)

Auswabhlverfahren fur nichtweiterbildende Masterstudiengange
(1) In Masterstudiengéngen, die keine weiterbildenden Studiengange sind, wird die
Studienplatzvergabe durch die einzelne Hochschule nach folgenden Grundséatzen
vorgenommen:

3. bis zu 80 v. H. nach dem Ergebnis eines von der Hochschule durchzufiihren-
den Auswahlverfahrens,
4. im Ubrigen nach Wartezeit, wobei Zeiten eines Studiums an einer Hochschu-
le auf die Wartezeit nicht angerechnet werden; die Wartezeit beginnt mit dem
Bachelor-Abschluss, ihre Dauer wird auf sechs Jahre begrenzt.

(2) Die Hochschule vergibt die Studienplatze im Rahmen des Auswahlverfahrens
nach Absatz 1 Nr. 1

1. nach dem Grad der Qualifikation, die sich nhach dem Ergebnis der Prifung des
vorangegangenen Studiengangs bemisst,

2. nach gewichteten Einzelnoten oder nach einer Gewichtung der Ergebnisse
von Studienmodulen des vorangegangenen Studiengangs, die Uber die fach-
spezifische Motivation und Eignung Auskunft geben,

3. nach den Ergebnissen international anerkannter Sprach- und Fachtests, deren
Eignung als Auswahlkriterium zu evaluieren ist,

4. nach einer Gewichtung des Studienfachs oder der Studienfacher des voran-
gegangenen Studiengangs, die Uber die fachspezifische Motivation und Eig-
nung Auskunft geben,

5. nach zuséatzlichen Qualifikationen, die aul3erhalb des Hochschulstudiums er-
worben wurden,

6. nach dem Ergebnis eines von der Hochschule durchzufiihrenden Gespréchs
mit den Bewerberinnen und Bewerbern, das Aufschluss uber die Motivation
und Eignung geben soll,

7. aufgrund einer Verbindung von Maf3stédben nach den Nummern 1 bis 6.
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§ 10 a Berl[HZG (Neufassung)
Auswahlverfahren fur weiterbildende Masterstudiengange

Bei der Auswahlentscheidung der Hochschule Uber die Zulassung zu weiterbildenden
Masterstudiengangen ist der Eignung mafgeblicher Einfluss zu geben. Die Feststel-
lung der Eignung richtet sich auch nach den beruflichen Erfahrungen.

8 10 b Berl[HZG (Neufassung)

Ubergang von Bachelorstudiengangen in Masterstudiengéange

Der Ubergang von Bachelorstudiengéngen in Masterstudiengéange ohne Zeitverzoge-
rung muss durch die Hochschule gesichert werden. Die Aufnahmekapazitaten der
jeweiligen Hochschule sind dabei erschépfend zu nutzen.
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Vorbemerkung

Mit den nachfolgenden Strukturvorgaben fur Bachelor- und Masterstudiengange (8 19 HRG)
kommen die L&nder dem gesetzlichen Auftrag gem. 8 9 Abs. 2 HRG nach, die Gleichwertigkeit
einander entsprechender Studien- und Prifungsleistungen sowie Studienabschliisse und die
Mdoglichkeit des Hochschulwechsels zu gewéhrleisten. Diese Vorgaben sind zugleich ein
wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Errichtung des européischen Hochschulraumes im Rahmen

des Bologna-Prozesses.

Bachelor- und Masterstudiengénge sind zu akkreditieren. Die VVorgaben sind gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2
des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung ,,Stiftung zur Akkreditierung von Studiengéngen in
Deutschland®* (GV.NRW.2005 S.45) bei der Akkreditierung zugrunde zu legen. Sie richten sich
daher unmittelbar an den Akkreditierungsrat und die Akkreditierungsagenturen. Gleichzeitig dienen
sie den Hochschulen als Grundlage (Orientierungsranmen) fiir Planung und Konzeption von

Studiengédngen, die der Akkreditierung unterliegen.

Dagegen ist mit den Strukturvorgaben keine Reglementierung des individuellen Studienverhaltens
verbunden. So kodnnen beispielsweise konsekutive Bachelor- und Masterstudiengdnge einer
Hochschule nur akkreditiert werden, wenn eine Regelstudienzeit von insgesamt 5 Jahren nicht
uberschritten wird; der einzelne Studierende ist jedoch nicht gehindert, nach einem vierjahrigen
Bachelorstudium an einer Hochschule einen zweijahrigen Masterstudiengang an einer anderen

Hochschule zu studieren.

Fur Bachelor- und Masterstudiengange im Bereich der staatlich geregelten Studiengange
(insbesondere Medizin, Rechtswissenschaften) bleiben besondere Regelungen vorbehalten.
Hinsichtlich der Studiengdnge mit kirchlichem Abschluss wird auf die von der
Kultusministerkonferenz am 13.12.2007 beschlossenen ,,Eckpunkte fir die Studienstruktur in

Studiengangen mit Katholischer oder Evangelischer Theologie/Religion* verwiesen.


Administrator
Typewritten Text
Strukturvorgaben für Bachelor- und Masterstudiengänge


Strukturvorgaben fur Bachelor- und

Masterstudiengange
-3-

Teil A: Allgemeine Regelungen fur alle Studienbereiche

A 1. Studienstruktur und Studiendauer

Das HRG unterscheidet grundlegend zwischen Bachelor- und Masterstudiengéngen
gem. 8 19 HRG und Diplom- und Magisterstudiengdngen gem. 8§ 18 HRG, was
nicht ausschlieBt, dass in den Studiengdngen der beiden unterschiedlichen
Graduierungssysteme teilweise die gleichen Studienangebote genutzt werden. Eine
strukturelle  Vermischung der beiden Studiengangsysteme st jedoch
auszuschlieRen. In einem System mit gestuften Studienabschlissen ist der Bachelor
der Regelabschluss eines Hochschulstudiums. Er hat ein gegenlber dem Diplom-
und Magisterabschluss eigenstandiges berufsqualifizierendes Profil, das durch die
innerhalb der vorgegebenen Regelstudienzeit zu vermittelnden Inhalte deutlich
werden muss. Als Studiengénge, die zu berufsqualifizierenden Abschlissen flhren,
mussen die Bachelorstudiengange wissenschaftliche Grundlagen,

Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene Qualifikationen vermitteln.
Im Ubrigen gilt:

1.1 Bachelor- und Masterstudiengdnge kdénnen sowohl an Universitaten und
gleichgestellten Hochschulen als auch an Fachhochschulen eingerichtet
werden, ohne die unterschiedlichen Bildungsziele dieser Hochschularten in

Frage zu stellen.

1.2 Bachelorstudiengdnge kdnnen auch dann eingerichtet werden, wenn an der
Hochschule kein entsprechender Masterabschluss erworben werden kann. Fir
Inhaber eines ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses kénnen
Masterstudiengange auch dann eingerichtet werden, wenn an der Hochschule

keine entsprechenden Bachelorstudiengange angeboten werden.

1.3 Die Regelstudienzeiten fiir Bachelor- und Masterstudiengange ergeben sich
aus 8 19 Abs. 2 -5 HRG und betragen mindestens drei hdchstens vier Jahre
fur die Bachelorstudiengédnge und mindestens ein und hdchstens zwei Jahre
fur die Masterstudiengédnge. Bei konsekutiven Studiengdngen betrdgt die
Gesamtregelstudienzeit hochstens finf Jahre. Kirzere Regelstudienzeiten

sind aufgrund besonderer studienorganisatorischer Manahmen maglich.
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Bei einer Regelstudienzeit von drei Jahren sind fur den Bachelorabschluss in
der Regel 180 ECTS-Punkte nachzuweisen. Entsprechend internationalen
Anforderungen werden fir den Masterabschluss unter Einbeziehung des
vorangehenden Studiums bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss
300 ECTS-Punkte bendtigt. Im Ubrigen richtet sich die in Bachelor- oder
Masterstudiengangen zu erwerbende Anzahl von ECTS-Punkten nach den
unterschiedlichen, im Rahmen der Vorgaben des Hochschulrahmengesetzes

maoglichen Regelstudienzeiten.

1.4 Zur Qualitatssicherung sehen Bachelor- ebenso wie Masterstudiengange
obligatorisch eine Abschlussarbeit (Bachelor-/Masterarbeit) vor, mit der die
Fahigkeit nachgewiesen wird, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein
Problem aus dem jeweiligen Fach selbstandig nach wissenschaftlichen
Methoden zu bearbeiten. Der Bearbeitungsumfang fir die Bachelorarbeit
betrdgt mindestens 6 ECTS-Punkte und darf 12 ECTS-Punkte nicht
uberschreiten; fir die Masterarbeit ist ein Bearbeitungsumfang von 15 — 30

ECTS-Punkten vorzusehen.
1.5 Die Studierbarkeit des Lehrangebots ist in der Akkreditierung zu tberpriifen.

1.6 In vierjahrigen Bachelorstudiengéngen kennzeichnen die Priifungsordnungen
diejenigen Module, deren Bestehen einer Zwischenpriifung entsprechend 8§ 15
Abs. 1 Satz 2 HRG gleichsteht.

. Zugangsvoraussetzungen und Ubergange

In einem System gestufter Studiengénge stellt der Bachelorabschluss als erster
berufsqualifizierender Abschluss den Regelabschluss dar und fihrt damit flr die
Mehrzahl der Studierenden zu einer ersten Berufseinmiindung. Bei den
Zugangsvoraussetzungen zum Master muss daher der Charakter des
Masterabschlusses als weiterer berufsqualifizierender Abschluss betont werden.
Im Ubrigen gilt, dass auch nach Einfiihrung des neuen Graduierungssystems die

Durchlassigkeit im Hochschulsystem erhalten bleiben muss. Daraus folgt:
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2.1 Zugangsvoraussetzung fur einen Masterstudiengang ist immer ein
berufsqualifizierender Hochschulabschluss. Im Interesse der internationalen
Reputation und der Akzeptanz der Masterabschliisse durch den Arbeitsmarkt
ist ein hohes fachliches und wissenschaftliches Niveau, das mindestens dem
der eingefiihrten Diplomabschlisse entsprechen muss, zu gewahrleisten.
Deshalb soll das Studium im Masterstudiengang von weiteren besonderen
Zugangsvoraussetzungen abhangig gemacht werden. Die
Zugangsvoraussetzungen sind Gegenstand der Akkreditierung. Die La&nder

konnen sich die Genehmigung der Zugangskriterien vorbehalten.

2.2 Ubergéange zwischen den Studiengdngen gem. § 18 HRG und den Bachelor-
und Masterstudiengdngen gem. 8 19 HRG sind nach den allgemeinen
Anrechnungsbestimmungen  mdoglich.  Einzelheiten  sind in  den

Prifungsordnungen oder in landesrechtlichen Bestimmungen zu regeln.

2.3 Masterabschliisse, die an Universitaten und gleichgestellten Hochschulen
oder an Fachhochschulen erworben wurden, berechtigen grundsétzlich zur
Promotion. Die Universitaten und gleichgestellten Hochschulen regeln den

Promotionszugang in ihren Promotionsordnungen.

Inhaber eines Bachelorgrades konnen auch ohne Erwerb eines weiteren
Grades im Wege eines Eignungsfeststellungsverfahrens unmittelbar zur
Promotion zugelassen werden. Die Universitaten regeln den Zugang sowie
die Ausgestaltung des Eignungsfeststellungsverfahrens und ggf. das

Zusammenwirken mit Fachhochschulen in ihren Promotionsordnungen.

2.4 Entsprechend dem  Grundsatz, dass ein  Absolvent  eines
berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses an jeder anderen Hochschule
studieren kann, vermittelt der Bachelorabschluss die der allgemeinen
Hochschulreife entsprechende Hochschulzugangsberechtigung?.

2 In Bayern ist ein Bachelorabschluss im Hinblick auf die Vermittlung der allgemeinen Hochschulreife

qualifikationsrechtlich einem Diplomabschluss der gleichen Hochschule gleichgestelit.
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2.5 Hinsichtlich der Anrechnung von auflerhalb des Hochschulwesens
erworbenen Kenntnissen und Fahigkeiten auf ein Hochschulstudium wird auf
den entsprechenden Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 28.06.2002
hingewiesen, der in seiner jeweils aktuellen Fassung Bestandteil dieser

landergemeinsamen Vorgaben fiir Bachelor- und Masterstudiengédnge ist.

Studiengangsprofile

International ist es weit verbreitet, bei den Bachelor- und Masterstudiengéngen
zwischen einem ,starker anwendungsorientierten” und einem starker
forschungsorientierten” Profil zu unterscheiden. Allerdings ist es ausreichend,
wenn die Differenzierung auf der Masterebene erfolgt. Eine Differenzierung nach

der Dauer der Studiengénge erfolgt nicht. Im Einzelnen gilt:

3.1 In Bachelorstudiengdngen  werden  wissenschaftliche  Grundlagen,
Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene Qualifikationen vermittelt.
Eine Zuordnung der Bachelorstudiengdnge zu den Profiltypen ,starker

anwendungsorientiert” und ,,starker forschungsorientiert” erfolgt nicht.

3.2 Masterstudiengange sind nach den Profiltypen Hstarker
anwendungsorientiert“ und ,,stirker forschungsorientiert” zu differenzieren.
Die Hochschulen legen fur jeden Masterstudiengang das Profil fest.
Masterstudiengange konnen nur akkreditiert werden, wenn sie einem der
beiden Profiltypen zugeordnet sind, und dies im ,diploma supplement”
dargestellt ist. Unter Einbeziehung der internationalen Entwicklung stellt der
Akkreditierungsrat Kriterien fir die Zuordnung zu den Profiltypen auf. Die
Zuordnung wird in der Akkreditierung verifiziert. Die Urkunde, mit der der
Mastergrad verliehen wird, weist die verleihende Hochschule aus. Sie kann

ferner das Profil des Studiengangs bezeichnen.

Konsekutive, nicht-konsekutive und weiterbildende Masterstudiengange

Bei der Einrichtung eines Masterstudiengangs ist festzulegen, ob es sich um einen
konsekutiven, nicht-konsekutiven oder weiterbildenden Studiengang handelt. Die

Zuordnung ist in der Akkreditierung zu tberprifen.
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4.1 Konsekutive Bachelor- und Masterstudiengange sind Studiengange, die nach
MaRgabe der Studien- bzw. Prifungsordnung inhaltlich aufeinander
aufbauen, und sich i.d.R. in den zeitlichen Rahmen 3 + 2 oder 4 + 1 Jahren
einfligen bzw. einen Gesamtrahmen von 5 Jahren Regelstudienzeit, bis zum
Masterabschluss nicht tiberschreiten (dies schliet 7semestrige Bachelor- und
3semestrige Masterstudiengdnge ein). Der Masterstudiengang kann den
Bachelorstudiengang fachlich fortfihren und vertiefen oder - soweit der
fachliche Zusammenhang gewahrt bleibt — fachlbergreifend erweitern.
Bachelor- und Masterstudiengdnge konnen an verschiedenen Hochschulen,
auch an unterschiedlichen Hochschularten und auch mit Phasen der
Berufstatigkeit zwischen dem ersten und zweiten Abschluss konsekutiv

studiert werden.

4.2 Nicht-konsekutive Masterstudiengange sind Masterstudiengange, die
inhaltlich nicht auf dem vorangegangenen Bachelorstudiengang aufbauen.
Sie entsprechen in den Anforderungen (Ziff. 1.3 und 1.4) den konsekutiven
Masterstudiengangen und fiihren zu dem gleichen Qualifikationsniveau und
zu denselben Berechtigungen. Die Gleichwertigkeit der Anforderungen ist in
der Akkreditierung festzustellen.

4.3 Weiterbildende Masterstudiengange setzen nach einem qualifizierten
Hochschulabschluss qualifizierte berufspraktische Erfahrung von i.d.R. nicht
unter einem Jahr voraus. Die Inhalte des weiterbildenden Masterstudiengangs
sollen die beruflichen Erfahrungen berticksichtigen und an diese ankniipfen.
Bei der Konzeption eines weiterbildenden Masterstudiengangs legt die
Hochschule den Zusammenhang von beruflicher Qualifikation und

Studienangebot dar.

Weiterbildende Masterstudiengange entsprechen in den Anforderungen (Ziff.
1.3 und 1.4) den konsekutiven Masterstudiengangen und fuhren zu dem
gleichen Qualifikationsniveau und zu denselben Berechtigungen®* Die

Gleichwertigkeit der Anforderungen ist in der Akkreditierung festzustellen.

®  Fragen der Erhebung von Studiengebiihren und —entgelten fiir weiterbildende Studiengdnge werden

dadurch nicht beriihrt.
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A 5. Abschlisse

Bachelor- und Masterstudiengange sind eigenstdndige Studiengange, die zu

eigenstandigen Abschliissen fiihren. Daraus folgt:

5.1 Fur einen erfolgreich abgeschlossenen Bachelor- oder Masterstudiengang
kann jeweils nur ein Grad verliehen werden. Bachelor- und Mastergrade
gem. § 19 HRG kodnnen somit nicht zugleich mit Abschluss eines Diplom-
oder Magisterstudiengangs gem. 8 18 HRG verliehen werden; desgleichen
kann mit Abschluss eines Bachelor- oder Masterstudiengangs gemaft § 19
HRG nicht zugleich ein Diplom- oder Magistergrad gemal? 8§ 18 HRG

verliehen werden.

5.2 Nach dem Graduierungssystem gem. § 19 HRG wird der Mastergrad auf
Grund eines weiteren berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses verliehen
(8 19 Abs. 3 Satz 1 HRG). Deshalb kann ein Masterabschluss nur erworben
werden, wenn bereits ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss
vorliegt. Ausgeschlossen sind somit grundstandige Studiengange, die nach

vier oder funf Jahren unmittelbar zu einem Masterabschluss fuhren.

5.3 Eine Differenzierung der Abschlussgrade nach der Dauer der
Regelstudienzeit wird bei den Bachelor- und Masterstudiengédngen nicht
vorgesehen. Fir drei- und vierjahrige Bachelorstudiengdnge werden somit
keine unterschiedlichen Grade vergeben. Dasselbe gilt fir Masterabschlusse,
die nach ein oder zwei Jahren erreicht werden. Gleiches gilt sinngemaR fir
7semestrige Bachelor- und 3semestrige Masterstudiengéange.
Bachelorabschliisse mit dem Zusatz ,honours* (,,B.A. hon.”*) sind

ausgeschlossen.

A 6. Bezeichnung der Abschliisse

Fur die Akzeptanz auf dem Arbeitsmarkt und die internationale Zusammenarbeit ist
es erforderlich, Transparenz und Ubersichtlichkeit durch eine mdglichst geringe
Anzahl unterschiedlicher Abschlussbezeichnungen sicherzustellen. Bei der
Gradbezeichnung wird nicht zwischen den Profiltypen unterschieden. Fr
Bachelor- und konsekutive Mastergrade sind folgende Bezeichnungen zu

verwenden:
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Fachergruppen

Abschlussbezeichnungen

Sprach- und Kulturwissenschaften
Sport, Sportwissenschaft
Sozialwissenschaft

Kunstwissenschaft

Bachelor of Arts (B.A.)

Master of Arts (M.A.)

Mathematik,
Naturwissenschaften
Medizin*

Agrar, Forst- und
Ernahrungswissenschaften’

Bachelor of Science (B.Sc.)

Master of Science (M.Sc.)

Ingenieurwissenschaften

Bachelor of Science (B.Sc.)

Master of Science (M.Sc.)
oder
Bachelor of Engineering (B.Eng.)

Master of Engineering (M.Eng.)

Wirtschaftswissenschaften

nach der inhaltlichen Ausrichtung des
Studiengangs:

Bachelor of Arts (B.A.)
Master of Arts (M.A.)

oder

Bachelor of Science (B.Sc.)

Master of Science (M.Sc.)

Rechtswissenschaften®

Bachelor of Laws (LL.B.)
Master of Laws (LL.M.)

Bei interdisziplindren Studiengéngen richtet sich die Abschlussbezeichnung nach

demjenigen Fachgebiet, dessen Bedeutung im Studiengang Uberwiegt; bei den

Ingenieurwissenschaften und den Wirtschaftswissenschaften richtet sie sich nach

der inhaltlichen Ausrichtung des Studiengangs. Fachliche Zusdtze zu den

Abschlussbezeichnungen sind ausgeschlossen.

* Anm.: Betrifft nicht die staatlich geregelten Studiengénge
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Fir Weiterbildungsstudiengénge und nicht-konsekutive Masterstudiengange dirfen
auch Mastergrade verwendet werden, die von den vorgenannten Bezeichnungen
abweichen (z. B. MBA).

Fur die Abschlussbezeichnungen kénnen auch deutschsprachige Formen verwandt
werden (z. B. Bakkalaureus der Wissenschaften). Gemischtsprachige
Bezeichnungen sind ausgeschlossen (z. B. Bachelor der Wissenschaften).

Auskunft Gber das dem Abschluss zugrunde liegende Studium im Einzelnen erteilt

jeweils das ,,diploma supplement*.

Die Umstellung der Gradbezeichnungen erfolgt im Zuge von Akkreditierung und
Reakkreditierung.

Modularisierung und Leistungspunktsystem

Zur Akkreditierung eines Bachelor- oder Masterstudiengangs ist nachzuweisen,
dass der Studiengang modularisiert und mit einem Leistungspunktsystem
ausgestattet ist. Die Inhalte eines Moduls sind so zu bemessen, dass sie in der Regel
innerhalb eines Semesters oder eines Jahres vermittelt werden kdnnen; in besonders

begriindeten Féllen kann sich ein Modul auch tber mehrere Semester erstrecken.

Im Einzelnen wird auf den Beschluss der Kultusministerkonferenz
»Rahmenvorgaben fir die Einflihrung von Leistungspunktsystemen und die
Modularisierung von Studiengangen* vom 15.09.2000 verwiesen, der in seiner
jeweils aktuellen Fassung Bestandteil dieser landergemeinsamen Vorgaben fiir

Bachelor- und Masterstudiengange gem. § 9 Abs. 2 HRG ist.

Gleichstellungen

Die Einfuhrung des Graduierungssystems nach § 19 HRG darf nicht zu einer
Abwertung der herkbmmlichen Diplom- und Magisterabschlusse flhren.
Hinsichtlich der Wertigkeit der Bachelor- und Masterabschlisse (8 19 HRG) und
der Abschlusse Diplom/Magister gem. (§ 18 HRG) gilt daher:
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Bachelorabschliisse verleihen grundsatzlich dieselben Berechtigungen wie
Diplomabschlusse an Fachhochschulen

Masterabschlisse verleihen dieselben Berechtigungen wie Diplom- und

Magisterabschlisse an Universitaten und gleichgestellten Hochschulen.
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Teil B: Besondere Regelungen fiir einzelne Studienbereiche

B 1. Besondere Regelungen fir kunstlerische Studiengdnge an Kunst- und

Musikhochschulen

Fur die kunstlerischen Studiengénge an Kunst- und Musikhochschulen gelten die

Allgemeinen Regelungen A 1 bis A 8 mit folgenden Mal3gaben:

Zu Ziffer Alund A 3.1: Ziele des Bachelorstudiengangs

Die Kkinstlerischen Studiengédnge fordern die Fahigkeit zur kinstlerischen
Gestaltung und entwickeln diese fort; sie vermitteln die wissenschaftlichen
Grundlagen und die Methodenkompetenz des jeweiligen Faches sowie

berufsfeldbezogene Qualifikationen.

Zu Ziffer A 1.3: Regelstudienzeit/ECTS-Punkte

Abweichend von Ziffer 1.3 kdnnen in den kinstlerischen Kernfachern an Kunst-
und Musikhochschulen nach naherer Bestimmung des Landesrechts konsekutive
Bachelor- und Masterstudiengdnge  ausnahmsweise auch  mit  einer
Gesamtregelstudienzeit von bis zu sechs Jahren eingerichtet werden. Bei
konsekutiven Bachelor- und Masterstudiengangen mit einer Gesamtregelstudienzeit
von sechs Jahren wird das Masterniveau mit 360 ECTS-Punkten erreicht.

An den Musikhochschulen zahlen zu den kinstlerischen Kernféchern insbesondere
die Facher Gesang, Komposition und Dirigieren sowie die Instrumentalausbildung.
An den Kunsthochschulen ist dies das Fach Freie Kunst®. Im Ubrigen ergibt sich
die Zuordnung eines Faches zu den kunstlerischen Kernfachern aus dem Profil der
Hochschulen und wird in Abstimmung zwischen der Hochschule und dem

Wissenschaftsressort festgelegt.

Zu Ziffer A 1.4: Abschlussarbeiten

In der Freien Kunst kann in begriindeten Ausnahmefallen der Bearbeitungsumfang
fur die Bachelorarbeit bis zu 20 ECTS-Punkte und fur die Masterarbeit bis zu 40
ECTS-Punkte betragen.

> Uber die Einbeziehung der Studiengange der Freien Kunst in die gestufte Studienstruktur entscheidet

das Wissenschaftsressort im Zusammenwirken mit der jeweiligen Hochschule.
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Zu Ziffer A 2.1: Zugang zum Masterstudium

Fur die Zulassung zu kinstlerischen Master-Studiengéngen ist die hierfir
erforderliche besondere kiinstlerische Eignung zusétzlich zum Bachelorabschluss

nachzuweisen. Dies kann auch durch eine besondere Eignungsprifung geschehen.

Zu Ziffer A 2.3: Promotionsrecht

Masterabschlusse an Kunst- und Musikhochschulen berechtigen zum Zugang zur
Promotion nur insoweit, als mit dem Abschluss des Masterstudiums eine
hinreichende wissenschaftliche Qualifikation fiir ein Promotionsvorhaben erworben

wurde.

Zu Ziffer A 2.4: Erwerb der allgemeinen Hochschulreife mit Bachelorabschluss

Fur den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife mit einem Bachelorabschluss in
kiinstlerischen Studiengangen an Kunst- und Musikhochschulen finden die

geltenden landesrechtlichen Bestimmungen Anwendung.

Zu Ziffer A 3.2: Kinstlerisches Profil

Masterstudiengange an Kunst- und Musikhochschulen sollen ein besonderes
kinstlerisches Profil haben, das in der Akkreditierung nach Vorgaben des

Akkreditierungsrats festzustellen und im Diploma Supplement auszuweisen ist.

Zu Ziffer A 4.3: Weiterbildende Masterstudiengéange

Beim Zugang zu weiterbildenden kinstlerischen Masterstudiengédngen kénnen auch
berufspraktische Tatigkeiten, die waéhrend des Studiums abgeleistet werden,
berucksichtigt werden, sofern landesrechtliche Regelungen dem nicht
entgegenstehen.

Zu Ziffer A6: Abschlussbezeichnungen

Die Abschlussbezeichnungen fur kinstlerische Studiengdnge an Kunst- und

Musikhochschulen lauten:
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Fachergruppen Abschlussbezeichnungen
Freie Kunst Bachelor of Fine Arts (B.F.A)

Master of Fine Arts (M.F.A.)

Kinstlerisch angewandte Studiengange Bachelor of Arts (B.A.)
Darstellende Kunst Master of Arts (M.A.)

Musik Bachelor of Music (B.Mus.)
Master of Music (M.Mus.)

Zu Ziffer A7: Modularisierung

Fur das kunstlerische Kernfach im Bachelorstudium sind mindestens zwei Module
verpflichtend. Diese konnen etwa zwei Drittel der Arbeitszeit (160 ECTS-Punkte
bei einem 4-jahrigen Bachelorstudium) in Anspruch nehmen. Die Kompatibilitat

von kinstlerischen und Lehramtsstudiengéngen ist wechselseitig zu beachten.

Besondere Regelungen fiir Studiengéange, mit denen die Voraussetzungen fir

ein Lehramt vermittelt werden

Fur Studiengange, mit denen die Voraussetzungen flr ein Lehramt vermittelt
werden, wird auf die ,,Eckpunkte fir die gegenseitige Anerkennung von Bachelor-
und Masterabschliissen in Studiengdngen, mit denen die Bildungsvoraussetzungen
fur ein Lehramt vermittelt werden* vom 02.06.2005 und den ergénzenden
Beschluss vom 28.02.2007 verwiesen. Darlber hinaus gelten die Allgemeinen

Regelungen A 1 bis A 8 mit folgenden Mal3gaben:

Zu Ziffer A 3 Studiengangsprofile

Masterstudiengange, mit denen die Voraussetzungen fur ein Lehramt vermittelt
werden, haben ein besonderes lehramtsbezogenes Profil, das in der Akkreditierung
nach Vorgaben des Akkreditierungsrates festzustellen und im Diploma Supplement

auszuweisen ist.
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Zu Ziffer A6: Abschlussbezeichnungen

Die Abschlussbezeichnungen fiir Studiengange, mit denen die VVoraussetzungen fur

ein Lehramt vermittelt werden, lauten:
- Bachelor of Education (B.Ed.)

- Master of Education (M.Ed.).

Zu Ziffer A 8 Gleichstellungen

Laufbahnrechtliche Regelungen der L&nder bleiben davon unberihrt.

Mitgeteilt von Rechtsanwalt
Hartmut Riehn (www.studienplatz-recht.de)
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